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Einleitung

I. Die Bedeutung des Geständnisses für das Strafverfahren

Das Geständnis des Beschuldigten steht wie kaum ein anderes Element des Straf-
verfahrens für den vermeintlichen Sieg der Wahrheit, in deren Sog sich auch die
Gerechtigkeit zu verwirklichen verspricht: Ermittlungsbeamte streben – in Abhän-
gigkeit von der jeweiligen rechtsstaatlichen Ausrichtung der Strafverfolgung mit
mehr oder weniger massivem Druck – danach, dem Verdächtigen ein Geständnis
abzuringen; Richter stützen ihre Verurteilung maßgeblich auf die Aussage des An-
geklagten; und auch wenn es anachronistisch anmuten mag, das Geständnis des Be-
schuldigten als regina probationum, als Königin der Beweismittel, zu bezeichnen, so
ist das Geständnis für den deutschen Strafprozess doch nach wie vor von überra-
gender Bedeutung.1 Der Einfluss des Geständnisses auf den Prozessverlauf und den
Ausgang des Verfahrens kann daher kaum unterschätzt werden. So gibt es Kon-
stellationen, in denen Aufklärung und Nachweis einer Straftat allein mit Hilfe des
Zeugen- oder Sachbeweises unmöglich sind. In diesen Fällen sind die Strafverfol-
gungsbehörden auf das Eingeständnis der Tatbegehung durch den Beschuldigten
angewiesen, um zu einer Verurteilung gelangen zu können.2 Ähnliches gilt für zahl-
reiche subjektive Tatbestandsmerkmale, die nicht oder nur schwer durch Rück-
schlüsse aus objektiven Anhaltspunkten nachgewiesen werden können.3 Nicht sel-
ten dient ein Geständnis als Anknüpfungspunkt für weitere Ermittlungen.4 Aber
auch, wenn die Wahrheitsermittlung5 ohne eine geständige Einlassung des Beschul-

1 Vgl. Bosch, Aspekte, S. 129 m. w. N.; Streng, Sanktionen, Rn. 73; aus journalistischer Sicht Rück-
ert, DIE ZEIT, 23.4.2009, Nr. 18; für die zurückliegende Zeit ebenso v. Hentig, FS-Rittler, S. 373. Nach
Herren, Kriminologie III, S. 104, beträgt der auf ein Geständnis aufgewandte Anteil an der gesamten
Ermittlungsarbeit 60 Prozent; nach K. F. Schumann, Gerechtigkeit, S. 67, stützen sich bis zu 90 Prozent
aller Verurteilungen auf ein Geständnis. Hauer, Geständnis, S. 24, bezeichnet das Geständnis als das
„wichtigste Beweismittel überhaupt“. Arzt, ZStrR 110 (1992), 233, 234, erblickt in einem hohen Anteil
geständiger Täter die Voraussetzung für die Erhaltung der Funktionstüchtigkeit der Strafrechtspflege.

2 Vgl. dazu etwa Volbert, FS-Eisenberg, S. 205.
3 Vgl. Busam, Geständnis, S. 28.
4 Busam, Geständnis, S. 28.
5 Unter „Wahrheitsermittlung“ wird in dieser Untersuchung die Ermittlung des historischen

Sachverhaltes innerhalb des Strafverfahrens als Grundlage einer rechtlichen Beurteilung verstanden.
Siehe zu den damit verbundenen Schwierigkeiten und zu der Frage, ob „Wahrheit“ als historisches
Geschehen in einem gerichtlichen Verfahren überhaupt „ermittelt“ und „rekonstruiert“ oder nur
„konstruiert“ werden kann, unten, 3. Kapitel, I., 2.
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digten erfolgen könnte, verliert das Geständnis für Strafverfolger offenbar nicht sei-
nen Reiz. So gilt insbesondere den Kriminalbeamten das Geständnis nach wie vor
als „Krone der Ermittlungsarbeit“.6

In der Tat können sich, wenn der Beschuldigte die Tat in glaubhafter Weise7 ge-
steht, aufwendige und langwierige Beweiserhebungen vereinfachen, wenn nicht gar
gänzlich erübrigen.8 Das Geständnis ermöglicht damit den Ermittlungsbehörden,
aber auch den Tatsachengerichten, eine ressourcenschonende Verfahrensgestaltung.
Dem Gesetzgeber mag unterstellt werden, sich dieses Umstandes bewusst gewesen
zu sein, als er in § 244 Abs. 1 StPO die Vernehmung des Angeklagten zeitlich vor
der Beweisaufnahme im engeren Sinne ansiedelte.9 Nicht zuletzt wird am ehesten
dem Beschuldigten zugetraut werden können, zur Aufklärung des gesamten Tatab-
laufs in der Lage zu sein.10 Ein „vollumfängliches“ Geständnis macht aber auch die
Widerlegung denkbarer abweichender Handlungsabläufe entbehrlich.11 Der gestän-
dige Beschuldigte „entzieht“ sich in diesem Falle der Rolle jenes Verfahrensbeteilig-
ten, dem es für gewöhnlich aus eigenem Interesse obliegt, die Behauptungen der
Strafverfolgungsbehörden in Frage zu stellen. Die Kongruenz zwischen dem Tat-

6 Wulf, Beschuldigtenvernehmung, S. 253; ähnlich Maisch, StV 1990, 314, 315; Steffen, Ermitt-
lungstätigkeit, S. 187. Vgl. auch Rückert, DIE ZEIT, 23.4.2009, Nr. 18: „Die Kompetenz eines Krimi-
nalbeamten wird meist danach beurteilt, ob er einen Beschuldigten zum Sprechen bringt.“; siehe dazu
auch BGHSt 51, 367, 373; Eschelbach, FS-Rissing-van Saan, S. 115, 120; Geipel, Beweiswürdigung,
S. 342; Hauer, Geständnis, S. 24. Erwartungsgemäß glauben vor allem kriminalistisch Tätige, nicht
auf die Aussage des Beschuldigten verzichten zu können, vgl. insoweit das aus juristischer Sicht be-
fremdliche Werk von J. Fischer, Vernehmung, S. 9. Siehe zum Geständnis als „institutionelle[m] Er-
folgszwang“ der Polizei Eisenberg, JGG, § 45 Rn. 24a; ferner die Fallschilderung bei Schlothauer, StV
1981, 39 ff.

7 Vgl. zum Erfordernis der Glaubhaftigkeit des Geständnisses hier nur BGHSt 39, 291, 303; 48,
161, 166 ff.; BGH StV 1987, 378; BGH NStZ 1987, 474; BGH NJW 1999, 370, 371; LR-Becker, § 244
Rn. 9; Eschelbach, FS-Rissing-van Saan, S. 115, 126; Jerouschek, ZStW 102 (1990), 793, 802.

8 Vgl. RG Recht 1919, Nr. 845; BGH NJW 1999, 370, 371 f.; LR-Becker, § 244 Rn. 9; Bickel, Ge-
ständnis, S. 19; Eisenberg, Beweisrecht, Rn. 15; Eschelbach, FS-Rissing-van Saan, S. 115, 120 f., 126; Fe-
zer, ZStW 106 (1994), 1, 4 f. m. w. N.; KK-Fischer, § 244 Rn. 2; Hammerstein, StV 2007, 48, 49, 50 f.;
Hauer, Geständnis, S. 24, 56, 95; Hsu, Geständnis, S. 37, 122; Landau/Eschelbach, NJW 1999, 321, 325;
Rogall, Beweismittel, S. 58; Schlüchter, FS-Spendel, S. 737, 748; AK-StPO-Schöch, § 244 Rn. 24; Volk,
Grundkurs, § 23 Rn. 12. Kritisch gegenüber einer Verurteilung allein aufgrund eines Geständnisses
Jerouschek, ZStW 102 (1990), 793, 802 mit Fn. 29. Nach Bender/Nack/Treuer, Tatsachenfeststellung,
Rn. 1018, betrachten die Ermittlungsbehörden einen Fall ganz überwiegend als „eindeutig aufge-
klärt“, sobald der Verdächtige ein Geständnis abgelegt hat; auch die Staatsanwaltschaft erachte einen
Fall als anklagereif, sobald ein Geständnis vorliegt.

9 Die Rechtsprechung erblickt den Grund für die zeitliche Anordnung von Beschuldigtenverneh-
mung und Beweisaufnahme demgegenüber darin, dem Gericht bei der nachfolgenden Beweisauf-
nahme zu ermöglichen, den Standpunkt des Beschuldigten umfassend zu berücksichtigen; vgl. hierzu
BGHSt 19, 93, 97; BGH NStZ 1981, 111; 1986, 370, 371. Vgl. zur Zulässigkeit einer abweichenden Ver-
fahrensgestaltung die Nachweise bei KK-Fischer, § 244 Rn. 1.

10 Vgl. Bender/Nack, Tatsachenfeststellung (2. Aufl.), Rn. 551; LR-Gössel, Einleitung L, Rn. 9; H.-
L. Günther, GA 1978, 193, 199; Hauer, Geständnis, S. 24; Lohsing, Geständnis, S. 67 f.; Meyer-Goßner,
NStZ 1992, 167, 168; Stalinski, Geständnisbonus, S. 122, 130.

11 Vgl. zum Erfordernis des Einbezugs möglicher Alternativen bei der Beweisaufnahme und
-würdigung Bender/Nack, Tatsachenfeststellung (2. Aufl.), Rn. 485, 534 ff.
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vorwurf der Ermittlungsbehörden und der Einlassung des Beschuldigten enthebt
die Staatsanwaltschaft zudem der argumentativen Mühe, das Gericht von der Rich-
tigkeit der eigenen Behauptungen überzeugen zu müssen. Ein Geständnis befreit
andererseits auch das Tatsachengericht von der Bürde der Entscheidung, welcher
von mehreren vorgetragenen, sich gegenseitig ausschließenden Sachverhaltsdar-
stellungen Glauben zu schenken ist. Darüber hinaus wird die gemäß § 261 StPO zur
Verurteilung erforderliche Überzeugung des Gerichts von der Tatschuld des Be-
schuldigten nur selten in vergleichbarem Umfang gestützt werden können wie
durch ein vom Beschuldigten in glaubhafter Weise abgegebenes Eingeständnis der
Tatbegehung. Ein Geständnis des Beschuldigten reduziert damit im Verhältnis zwi-
schen Staatsanwaltschaft und Tatsachengericht die Gefahr, dass den Ermittlungser-
gebnissen der Staatsanwaltschaft in der Hauptverhandlung nicht gefolgt wird. Aber
auch innerhalb des Instanzenzuges dürfte durch ein Geständnis – bezogen auf die
jeweils zugestandenen Umstände – die Wahrscheinlichkeit einer Aufhebung der
Entscheidung reduziert werden.12

Diese, hier zunächst ganz allgemein als verfahrensvereinfachend zu bezeichnen-
den Wirkungen eines Geständnisses üben auf die beteiligten Strafverfolgungsor-
gane augenscheinlich eine starke Anziehungskraft aus.13 So sehen die Staatsanwalt-
schaften – ebenso wie polizeiliche Ermittler – es offenbar als vorrangiges Ziel ihrer
Ermittlungstätigkeit an, auf ein Geständnis des Beschuldigten hinzuwirken.14 Zahl-
reiche Lehrbücher und Handlungsanweisungen zur Vernehmungstechnik und
-taktik lassen insoweit (gewisse) Rückschlüsse auf die praktischen Verhältnisse zu.15

Danach erblicken Ermittlungsbeamte in einem Verhör ein „gegenseitige[s] Messen
der Kräfte zwischen dem Beamten und dem Vernommenen“ sowie ein „Duell mit
dem Vernommenen beim Ringen um die Wahrheit“.16 Interessanterweise wird in
derartigen Stellungnahmen unter einem solchen „Kräftemessen“ verstanden, dem
Beschuldigten ein Geständnis abzuringen. Dass der Betreffende zu Unrecht be-
schuldigt sein könnte, scheint als Möglichkeit dagegen kaum mehr erwogen zu wer-

12 Vgl. Hammerstein, StV 2007, 48, 49. Dass im Falle eines Streites über Zustandekommen und
Verwertbarkeit oder den genauen Inhalt des Geständnisses neue Streitfragen aufgeworfen werden
können, soll nicht geleugnet werden.

13 Im Ergebnis wie hier Jerouschek, ZStW 102 (1990), 793, 807.
14 Vgl. für die ältere Literatur die Nachweise bei Moos, Geständnis, S. 47 mit Fn. 2, sowie oben,

Fn. 6.
15 Vgl. zur der auch im demokratischen Rechtsstaat unter Kriminalisten noch lange Zeit anzutref-

fende Auffassung, das Ziel der Verbrechensbekämpfung rechtfertige es, dass Menschenrechte von
„Verbrechern“ bis zu einem gewissen Grad nicht beachtet würden, die Angaben bei v. Mangoldt/Klein,
GG (2. Aufl.), Art. 1 Anm. III. 5 a). Noch für die frühen 80er-Jahre des 20. Jahrhunderts geht Moos,
Geständnis, S. 47 f., davon aus, dass die Aussagefreiheit des Beschuldigten von den Ermittlungsbeam-
ten nicht im rechtlich gebotenen Umfang respektiert wurde. Zahlreiche Beispiele hierzu finden sich
bei Wulf, Beschuldigtenvernehmung, S. 109 ff. Vgl. zu entsprechenden Fallschilderungen vom Be-
ginn des aktuellen Jahrtausends Friedrichsen, Zweifel, S. 50 ff., 179.

16 Zitate aus J. Fischer, Vernehmung, S. 75 und 91.
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den, sobald das „Ringen“ um die Wahrheit eröffnet ist.17 Letztlich bezeugt die Exis-
tenz des § 136a StPO, dass auch der Gesetzgeber den Ermittlungsbehörden einen
Drang – wenn nicht ein Drängen – zum Geständnis unterstellt: Die Norm wäre
überflüssig, wenn der Gesetzgeber nicht die Befürchtung hegte, dass staatliche
Strafverfolgungsorgane nicht nur auf ein Geständnis des Beschuldigten hinwirken,
sondern dies darüber hinaus auch in rechtsstaatlich und verfassungsrechtlich unzu-
lässiger Weise tun könnten.18

Die überragende Bedeutung, die dem Geständnis von Seiten der Strafverfol-
gungsbehörden zugemessen wird, steht in deutlichem Widerspruch zu seiner nor-
mativ vorgezeichneten Relevanz: So setzt eine Verurteilung nach geltendem Recht
das Vorliegen eines Geständnisses nicht voraus: Ein Schuldspruch muss gemäß
§ 261 StPO (lediglich) auf der Überzeugung des Gerichts beruhen, welche sich ih-
rerseits auch aus bloßen Indizien19 ergeben kann. Dass das Ziel aller Ermittlungstä-
tigkeit gleichwohl im Eingestehen der Tatbegehung durch den Beschuldigten zu be-
stehen scheint, lässt vermuten, dass mehr als bislang beachtet die soeben angespro-
chenen (verfahrens-)ökonomischen Interessen, darüber hinaus aber auch
mannigfaltige psychologische Effekte die Affinität der Strafverfolgungsbehörden
zum Geständnis bedingen.

Ein Geständnis mag unter Umständen aber auch für den Beschuldigten vorteil-
haft sein: Neben der psychologischen Entlastung, die ein Geständiger bereits durch
das Geständnis als solches erfahren kann, kann dem Beschuldigten bei ohnehin
klarer Beweislage auch an der Abkürzung des Strafverfahrens gelegen sein. Man-
chem Beschuldigte wird aufgrund der psychischen Belastungen eines Strafverfah-
rens eine schnelle Verurteilung gegenüber den Unsicherheiten eines lang andau-
ernden Verfahrens vorzugswürdig erscheinen.20

Darüber hinaus machen die Strafverfolgungsorgane zahlreiche „Vergünstigun-
gen“ sowohl während des Prozesses als auch im Hinblick auf die materiell-rechtli-

17 So ist bei J. Fischer, Vernehmung, S. 105, von möglicherweise falschen Angaben durch Zeugen
oder Beschuldigte nur im Zusammenhang mit Falschaussagen zu Lasten der polizeilichen Vermutun-
gen die Rede.

18 Vgl. Jerouschek, ZStW 102 (1990), 793, 796 f. Ausführlich zu dieser Norm, ihrer Entstehungsge-
schichte und ihren Auswirkungen auf Vernehmung und Geständnis unten, 1. Kapitel, I. 8. c), 3. Kapi-
tel, II. 3. a) aa).

19 Indizien sind nach KK-Fischer, § 244 Rn. 5, Umstände, aus denen Rückschlüsse auf Haupttatsa-
chen gezogen werden können. Beweisrechtlich unterliegt der Indizienbeweis gegenüber dem Beweis
unmittelbar entscheidungserheblicher Tatsachen keinen abweichenden Vorschriften; vgl. hierzu KK-
Schoreit, § 261 Rn. 64. Einzelheiten zum Indizienbeweis bei Alsberg/Nüse/Meyer, S. 577 ff.; Nack,
NJW 1983, 1035 ff.; ders., MDR 1986, 366 ff.

20 Ausführlich zu den Belastungen, die insbesondere die Hauptverhandlung aufgrund der in § 230
Abs. 1 StPO statuierten Anwesenheitspflicht für den Angeklagten mit sich bringt, Bernsmann, FS-
Kriele, S. 697 ff. Vgl. zu den psychischen und finanziellen Entlastungen, die mit einer Verkürzung der
Hauptverhandlung verbunden sein können, Gerlach, Absprachen, S. 27; Hauer, Geständnis, S. 52 f.,
284; Janke, Verständigung, S. 36 ff.; Meyer-Goßner, NStZ 1992, 167, 168; Rönnau, Absprache, S. 52 ff.;
Schmidt-Hieber, Verständigung, Rn. 17 f.; Siolek, Verständigung, S. 68; H. Wagner/Rönnau, GA 1990,
387, 393; Wolfslast, NStZ 1990, 409, 410.
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che Ahndung der Tat von einem Geständnis des Beschuldigten abhängig.21 Um in
den Genuss derartiger Verheißungen zu gelangen, bleibt dem Beschuldigten oft-
mals keine andere Wahl, als den Strafverfolgungsbehörden mittels eines Geständ-
nisses „entgegenzukommen“. So kann sich ein Geständnis bereits im Ermittlungs-
verfahren in existenzieller Weise zugunsten des Beschuldigten auswirken, wenn
gegen diesen nach § 112 Abs. 2 Nr. 3 StPO Untersuchungshaft wegen Verdunke-
lungsgefahr angeordnet ist.22 Hier vermag ein „vollumfängliches“ Geständnis, wenn
es die Besorgnis der Verdunkelung der Beweislage entfallen lässt, den Haftgrund zu
beseitigen.23 Ohne die geläufige Bezeichnung „Beugehaft“24 oder die Floskel „U-
Haft schafft Rechtskraft“25 bemühen zu wollen, kann ein durch diese Praxis auf den
Beschuldigten ausgeübter Druck kaum geleugnet werden, mag ein solcher von den
Gerichten auch mit – insoweit durchaus als verräterisch interpretierbarer – Vehe-
menz bestritten werden.26 Von größter praktischer Bedeutung ist schließlich die
richterliche Übung, ein Geständnis als Ausdruck täterlicher Reue zu interpretieren
und mit einer Strafmilderung zu belohnen. Von dem hiervon ausgehenden psycho-
logischen und verfahrenstaktischen „Zwang“ zum Geständnis um einer Strafmilde-
rung willen, mithin: dem erkauften wohlfälligen Verhalten des Beschuldigten ge-
genüber den Strafverfolgungsorganen, ist es nur noch ein kleiner Schritt bis hin zu
Absprachen im Strafprozess, in denen von Seiten des Gerichts faktisch eine be-
stimmte Strafe als Gegenleistung für ein spezifisches Prozessverhalten des Beschul-
digten – im Regelfalle ein Geständnis – zugesichert wird. Eingebettet wird ein sol-
cher „Deal“ im Regelfalle in ein Rechtsgespräch, in welchem sich die Verfahrensbe-
teiligten über den Verfahrensstand und den aus ihrer Sicht wahrscheinlichen
Verfahrensausgang austauschen. Durch Verweis auf die Sanktionenschere, d. h.
eine unter Schuldaspekten kaum noch bzw. nicht mehr zu rechtfertigende Diskre-
panz zwischen der drohenden Strafe bei weiterem Abstreiten der Tat und der zuge-
sagten Strafhöhe im Falle eines Geständnisses, versichert sich das Gericht regelmä-
ßig der Kooperationsbereitschaft des Beschuldigten.

Angesichts seiner praktischen Bedeutung für Ablauf und Ausgang des Verfah-
rens mag es Verwunderung hervorrufen, auf welch ungesicherter normativer Basis

21 In manchen Fällen, wie z. B. bei den §§ 45 Abs. 3, 47 Abs. 1 Nr. 3 JGG, macht auch das Gesetz
die Einstellung des Verfahrens von einem Geständnis abhängig.

22 Vgl. zu den entsprechenden, eine Absprache begünstigenden Mechanismen Schmidt-Hieber,
NJW 1982, 1017. Gegen die Annahme von Verdunkelungsgefahr im Falle der bloßen Verweigerung
eines Geständnisses z. B. Beneke, Geständnis, S. 124 f.

23 Vgl. dazu Arzt, ZStrR 110 (1992), 233, 244; Hauer, Geständnis, S. 295; Rönnau, Absprache,
S. 91 f.; Schmidt-Hieber, Verständigung, Rn. 116 ff.

24 Vgl. z. B. Ackermann, MSchrKrim 40 (1957), 129, 133.
25 Hierzu Stalinski, Geständnisbonus, S. 132.
26 Seit der Etablierung verfahrensbeendender Absprachen wird die Untersuchungshaft Berichten

zufolge auch zur Erzwingung einer Absprache eingesetzt. Vgl. dazu Schünemann, ZStW 119 (2007),
945, 949, der der Untersuchungshaft „dieselbe Rolle“ wie weiland Daumenschrauben und spanischen
Stiefeln beimisst.
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sich das Geständnis bewegt:27 Der Gesetzgeber hat die Einlassung des Beschuldig-
ten bei der Normierung des Strafverfahrensrechts von einer Regelung weitgehend
ausgespart.28 Lediglich drei Vorschriften der Strafprozessordnung, die §§ 254, 257c
und 362 StPO, enthalten explizit den Begriff des Geständnisses. Die genannten
Normen setzen dieses Rechtsinstitut allerdings bereits voraus und regeln lediglich
die Folgen eines Geständnisses in besonderen Verfahrenssituationen. Auch die üb-
rigen Vorschriften, die sich der Vernehmung des Beschuldigten in den unterschied-
lichen Verfahrensstadien widmen, wie z. B. die §§ 115 Abs. 2 u. 3, 115a Abs. 2, 128,
133 bis 136a, 163a, 168b, 243 Abs. 4, 244 Abs. 1 StPO,29 lassen allenfalls vorsichtige
Deutungen im Hinblick auf eine umfassende rechtsdogmatische Charakterisierung
der Einlassung des Beschuldigten zu. So nimmt es nicht Wunder, dass selbst ele-
mentare Fragen zu Rechtsnatur und Funktion des Geständnisses innerhalb des
Strafverfahrens nach wie vor ungeklärt scheinen. Auch eine „Theorie des Geständ-
nisses“ scheint in weiter Ferne;30 die Befassung mit dem Geständnis beschränkt sich
im praxisorientierten Schrifttum häufig auf die Wiedergabe und Kritik richterlicher
Einzelentscheidungen.31 Explizit thematisiert wird die Bedeutung des Geständnis-
ses für das Strafverfahren bislang lediglich in einer überschaubaren Anzahl von
Monografien32, deren Quantität in keinem Verhältnis zur praktischen Bedeutung
des Geständnisses steht und die sich darüber hinaus überwiegend nur ausgewähl-
ten Teilbereichen widmen.

So wird in der Wissenschaft insbesondere diskutiert, ob dem Geständnis der
Charakter einer Prozesshandlung, eines Beweismittels oder – im Hinblick auf die
Praxis seiner strafmildernden Berücksichtigung – einer materiell-rechtlich erhebli-
chen Handlung zukommt.33 Die Hinweise, die sich der gesetzlichen Regelung ent-
nehmen lassen, scheinen ambivalent – ein Umstand, der auch auf die Einordnung

27 Vgl. dazu auch Bickel, Geständnis, S. 21 ff.
28 Eine fehlende Definition des Strafverfahrensrechts, was unter einem Geständnis überhaupt zu

verstehen sei, konstatiert auch BGHSt 39, 291, 303.
29 Vgl. für besondere Konstellationen ferner § 34 Abs. 3 Nr. 3 EGGVG und § 44 JGG.
30 Vgl. Dencker, ZStW 102 (1990), 51, 54.
31 So das Fazit von Dencker, ZStW 102 (1990), 51; ähnlich Hauer, Geständnis, S. 26. Vgl. aus der

Kommentarliteratur Fischer, StGB, § 46 Rn. 50 ff.; SK-StGB-Horn, § 46 Rn. 132 ff.; Schönke/Schrö-
der-Stree/Kinzig, § 46 Rn. 41a ff.; LK-Theune, § 46 Rn. 206 ff.

32 Vgl. z. B. Busam, Das Geständnis im Strafverfahren, 1983; Hauer, Geständnis und Absprache,
2007; Hönig, Die strafmildernde Wirkung des Geständnisses im Lichte der Strafzwecke, 2004; Hsu,
Die Bewertung des Geständnisses in der Strafzumessung und in der Beweisaufnahme als Sonderpro-
blem der Urteilsabsprache, 2007; Hussmann, Das falsche Geständnis, 1935; Moos, Das Geständnis im
Strafverfahren und in der Strafzumessung …, 1983; Stalinski, Aussagefreiheit und Geständnisbonus,
2000. Die Anzahl wissenschaftlicher Aufsätze, die sich mit dem Geständnis zur Gänze oder in Teilbe-
reichen beschäftigen, ist durch die wissenschaftliche Befassung mit dem Verständigungsverfahren in
letzter Zeit stark angestiegen. Zu den wegweisenden Arbeiten, die das Geständnis als Gesamtphäno-
men untersuchen, dürften insbesondere die Aufsätze von Dencker, ZStW 102 (1990), 51 ff.; Je-
rouschek, ZStW 102 (1990), 793 ff., Wimmer, ZStW 50 (1930), 538 ff., und zuletzt Eschelbach, FS-Ris-
sing-van Saan, S. 115 ff., zu zählen sein.

33 Vgl. zu dieser Differenzierung Dencker, ZStW 102 (1990), 51, 54 f., 77; Eschelbach, FS-Rissing-
van Saan, S. 115, 125; Jerouschek, ZStW 102 (1990), 793 ff.; Rode, StraFo 2007, 98, 99.
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des gegenwärtigen deutschen Strafprozesses in allgemeine, übergeordnete Prozess-
modelle zuzutreffen scheint.34 Dabei ist die Entscheidung, ob und in welchem Maße
das Geständnis bei einer Deutung als Prozesshandlung der Verfügungsgewalt des
Beschuldigten unterliegt oder umgekehrt der Beschuldigte mit seinen Äußerungen
– und möglicherweise auch mit seinen Nicht-Äußerungen – der gegebenenfalls un-
eingeschränkten beweisrechtlichen Würdigung durch die Strafverfolgungsbehör-
den ausgeliefert ist, im Hinblick auf Prozessverlauf und -ausgang von ausschlagge-
bender Bedeutung. Daher kann auch eine wissenschaftlich-systematische Einord-
nung des Phänomens „Geständnis“ auf der – gegebenenfalls durch fließende
Übergänge gekennzeichneten – Skala zwischen reiner Prozesshandlung und blo-
ßem Beweismittel das Verständnis von der Struktur des Strafverfahrens beeinflus-
sen. Hierdurch wiederum könnten innerhalb der Wissenschaft, aber auch in der
Rechtsanwendung, angesichts zahlreicher normativer Regelungslücken Rück-
schlüsse auf die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit eines bestimmten Umgangs mit
der Aussage des Beschuldigten gezogen werden. Eine Einordnung des Geständnis-
ses in die funktionellen und systematischen Zusammenhänge des reformierten
deutschen Strafprozesses35 ist daher nicht nur wissenschaftlich-theoretischen Inte-
ressen geschuldet. Vielmehr würden sich aus seiner Charakterisierung als Prozess-
handlung, Beweismittel oder aber als eine Mischform beider Elemente – in wel-
chem denkbaren „Mischungsverhältnis“ auch immer – zahlreiche spezifische und
praxisrelevante Schlussfolgerungen ergeben:

Wäre das Geständnis zum Beispiel zur Gänze oder zum Teil als Beweismittel an-
zusehen, würde sich hieran eine Reihe von Folgeproblemen anknüpfen. Insbeson-
dere das Verhältnis zwischen Aussagefreiheit und dem in der Praxis zu beobachten-
den – bis zu einem gewissen Grade gesetzlich durchaus gebilligten – Drängen zu ei-
nem Eingeständnis der Tatbegehung wirft in zahlreichen, normativ nicht oder nur
unvollständig geregelten Bereichen klärungsbedürftige Fragen auf. So bliebe zu
hinterfragen, ob eine Aussage unter psychologischen Aspekten als freiwillig angese-
hen werden kann – oder zumindest: in einem juristisch-normativen Sinne als frei-
willig angesehen werden soll –, wenn sich der Beschuldigte aufgrund innerer psy-
chischer Zwänge zu einem Geständnis genötigt sieht und die selbstbelastende Aus-
sage schlicht nicht „in sich“ behalten kann. Die gleiche Frage stellt sich, wenn
Ermittlungsbehörden alle Register psychologischer Vernehmungsführung ziehen
und hierdurch sehenden Auges eine bewusste und freiwillige Entscheidung des Be-
schuldigten für oder gegen eine Aussage psychologisch unterwandern. Wird in die-
sen Fällen dem Beschuldigten ein Geständnis „entlockt“, mag sich die Praxis damit
trösten, dass damit scheinbar die wahren Umstände der Tat ans Licht gebracht und
insoweit der Wahrheitsfindung Genüge getan wurde. Das forcierte, nicht selten lis-

34 Siehe dazu die Ausführungen im 1. Kapitel.
35 Als „reformiertes Strafverfahren“ wird der Strafprozess der RStPO und der StPO bezeichnet;

dieser hatte infolge der Reformbewegung des 19. Jahrhunderts den zuvor verbreiteten „Inquisitions-
prozess“ abgelöst. Siehe zu den Einzelheiten dieser Entwicklung unten, 1. Kapitel, I. 7.; zur Kritik an
der Bezeichnung dieser strafverfahrensrechtlichen „Epochen“ 1. Kapitel, III. 1., 2.
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tige oder psychologisch überrumpelnde Drängen der Ermittlungsbehörden zur
Ablegung eines Geständnisses vermag die Ermittlung des wahren Sachverhaltes
aber auch zu gefährden. Die „Vergünstigungen“, die einem geständigen Beschuldig-
ten in Aussicht gestellt werden, können dadurch der Wahrheitsfindung abträglich
sein. Wer etwa unschuldig einer Straftat verdächtigt wird, für die er aller Voraus-
sicht nach „lediglich“ mit einer Bewährungsstrafe zu rechnen hätte, könnte sich zu
einem (falschen) Geständnis genötigt sehen, weil er die zügige Verurteilung zu ei-
ner Bewährungsstrafe eher zu ertragen glaubt als ein lang andauerndes Strafverfah-
ren einschließlich einer gegebenenfalls angedrohten Untersuchungshaft. Ebenso
kann es einem Unschuldigen bei erdrückender Beweislage vorteilhafter erscheinen,
die nicht begangene Tat einzugestehen, um wenigstens in den Genuss einer Straf-
milderung zu gelangen. Der früher hartnäckig vertretenen These, kein Beschuldig-
ter werde sich selbst zu Unrecht durch ein Geständnis belasten,36 kann unter diesen
Umständen kaum Glauben geschenkt werden. Der Beweiswert eines Geständnisses
muss deshalb in vielen Fällen fraglich erscheinen. Damit aber würden die Grund-
prinzipien der Wahrheitsermittlung und damit die Eckpfeiler des Strafverfahrens
der StPO insgesamt tangiert.37

Die strafmildernde Berücksichtigung des Geständnisses wirft über eine Gefähr-
dung der Wahrheitsermittlung hinaus weitere Probleme auf. So ist die richterliche
Praxis, ein Geständnis als Ausdruck von Reue und Schuldeinsicht zu deuten und –
scheinbar oder tatsächlich – aus diesem Grunde mit einer Strafmilderung zu beloh-
nen, gleich in mehrfacher Hinsicht problematisch: Zum einen dürfte das metanoi-
sche Geständnis angesichts zahlreicher anderer denkbarer Geständnismotivatio-
nen höchst selten anzutreffen sein. Denn ein Geständnis kann außer auf den bereits
angedeuteten prozesstaktischen Erwägungen auf mannigfaltigen Motiven des Be-
schuldigten beruhen: Die selbstbelastende Aussage kann etwa auf äußeren wie auch
auf inneren (psychologischen) Zwang zurückzuführen sein. Daneben kann sich ein
Beschuldigter auch aus mehr oder weniger freien Stücken zu einem falschen Ge-
ständnis entschließen. Neben psychopathologischen Ursachen, wie z. B. überstei-
gerter Geltungssucht, ist hier vor allem an jene Fälle zu denken, in denen der Ver-
dächtige – aus welchen Beweggründen auch immer – den Tatverdacht auf sich
lenkt, um den wahren Täter zu decken. Ebenso sind Konstellationen denkbar, in
denen ein Beschuldigter freimütig das tatsächliche Geschehen einräumt, sich im
Prozess aber beharrlich darauf beruft, dass sein Verhalten in rechtlicher Hinsicht
keinem Straftatbestand unterfalle. Dass all die denkbaren Ausprägungen eines Ge-
ständnisses und die Motivlagen des Gestehenden, deren Vielgestaltigkeit hier vor-
erst nur angedeutet werden soll,38 nicht pauschal als Zeichen der Reue und als straf-

36 Vgl. zu dieser Annahme etwa Döhring, Erforschung, S. 242; J. Fischer, Vernehmung, S. 136;
Geyer, in: v. Holtzendorff, Handbuch I, S. 261 f.; Schmidt-Hieber, FS-Wassermann, S. 995, 1004; im
Grundsatz auch Schlüchter, FS-Spendel, S. 737, 748. Kritik an dieser Auffassung u. a. bei Eschelbach,
FS-Rissing-van Saan, S. 115, 119; Hussmann, Geständnis, S. 31.

37 Vgl. dazu unten, 4. Kapitel, II. 4.
38 Ausführlich dazu unten, 3. Kapitel, II.
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milderungswürdig zu klassifizieren sind, liegt auf der Hand. Daher bleibt zu fragen,
nach welchen Kriterien die Gerichte strafmilderungswürdige von strafzumessungs-
rechtlich unerheblichen Geständnissen unterscheiden und wie sie z. B. unter-
schiedliche Zeitpunkte des Gestehens in Strafrabatte „umrechnen“. Die hierfür von
der Rechtsprechung unter Rückgriff auf die „doppelspurige Indizkonstruktion“ be-
mühten Unterstellungen zugunsten des Angeklagten nähern sich bloßen Fiktionen
und vermögen durch mangelnde Berührungspunkte zur – zu vermutenden – Rea-
lität nur bedingt zu überzeugen.

Selbst im Idealfall eines eindeutig durch Reue und Schuldeinsicht motivierten
Geständnisses bleibt fraglich, auf welcher normativen Grundlage diese Motive als
Strafmilderungsgrund angesehen werden können: Weder durch die derzeit als
strafzumessungsrelevant erachteten Strafzwecklehren noch durch die gesetzlichen
Vorgaben zur Strafzumessung lässt sich das Geständnis als Strafzumessungserwä-
gung mit hinreichender Sicherheit begründen. Die häufig anzutreffende Zuord-
nung zum Nachtatverhalten39 (§ 46 Abs. 2 S. 2 StGB) dürfte als Verlegenheitslösung
die tatsächlichen Beweggründe einer strafmildernden Berücksichtigung des Ge-
ständnisses eher verdecken als erhellen.

Ebenso grundlegende Fragen werfen „Geständnisse“ im Zusammenhang mit
Absprachen und Verständigungen über das Verfahrensergebnis auf. Von der Praxis
zunächst gleichsam als Parallelverfahren außerhalb der normativen Vorgaben der
Strafprozessordnung entwickelt, hat diese „Verfahrensform“ nunmehr in § 257c
StPO eine gesetzliche Regelung erfahren. Die Verwerfungen, die sich hierdurch für
die Verfahrensstruktur des reformierten Strafprozesses ergeben, sind ebenso gra-
vierend wie die Auswirkungen auf bislang eherne verfahrensrechtliche Grundsätze,
wie etwa die Wahrheitsermittlung, die Aufklärungspflicht und die freie Beweiswür-
digung. Im Sog dieser Veränderungen wächst auch dem Geständnis – nunmehr ge-
setzlich legitimiert – eine vom bisherigen, „normalen“ Verfahren abweichende
Rolle zu, ohne dass diese in den gesetzlichen Vorgaben zur Verständigung eine be-
friedigende Regelung erfahren hätte.

Angesichts der – gemessen an seiner fundamentalen Bedeutung für den Straf-
prozess – geradezu erschreckenden Lückenhaftigkeit normativer Vorgaben und der
bislang nur in Ansätzen vorliegenden wissenschaftlichen Durchdringung dieses
Phänomens mag sich schließlich die Frage stellen, ob die dogmatische Unfassbar-
keit des Geständnisses nicht auf seine zentrale Bedeutung innerhalb des Strafpro-
zesses zurückzuführen ist.

39 Ausführlich dazu unten, 4. Kapitel, I. 1.
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II. Untersuchungsgegenstand

Ausgangspunkt der Bemühungen um eine wissenschaftlich-theoretische Erfassung
des Geständnisses ist die Auseinandersetzung um seine „Rechtsnatur“ bzw. seine
„Funktion“ innerhalb des reformierten Strafverfahrens – insbesondere die im
Schrifttum umstrittene Frage40 einer Deutung des Geständnisses als Prozesshand-
lung, Beweismittel oder materiell-rechtlich erhebliche Handlung.

1. Vorbemerkungen
Das Einräumen, Zugeben, Offenbaren, gemeinhin: „Gestehen“ eines strafbaren
Verhaltens kann zahlreiche rechtliche und außerrechtliche Wirkungen nach sich
ziehen: Es beeinflusst die Strafverfolgungsorgane sowohl in ihrer Ermittlungsarbeit
als auch in ihren Entscheidungen, z. B. hinsichtlich einer Anklageerhebung oder ei-
ner Verurteilung. Es vermindert nach Ansicht der Rechtsprechung aber auch die
Tatschuld und legitimiert damit eine Strafmilderung.41 Daneben kann es, z. B. in
bestimmten Fällen eines falschen Geständnisses, seinerseits eine Straftat darstellen
und damit ebenfalls materiell-rechtliche Wirkungen zeitigen.42 Neben solchen un-
mittelbar materiell- und verfahrensrechtlichen Wirkungen kann das Geständnis ei-
ner Straftat aber auch dazu führen, dass ein Beschuldigte, dem auf Grund seines
Geständnisses nunmehr ein Haftantritt bevorsteht, z. B. seine Wohnung und seinen
Arbeitsplatz kündigt. Auch kann das Geständnis einer Straftat Reaktionen im sozi-
alen Umfeld des Gestehenden hervorrufen, die zu einer Beeinträchtigung oder zu
einem Abbruch sozialer Kontakte führen.43 Nicht zuletzt werden das Geständnis
und seine Folgen zahlreiche Auswirkungen psychischer, sozialer und finanzieller
Art auf den Beschuldigten selbst haben.

Die vorliegende Schrift beschränkt sich auf die Untersuchung des Geständnisses
innerhalb des Strafverfahrens. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den verfahrens-
rechtlichen Auswirkungen eines Geständnisses und dem Umgang der Verfahrens-
beteiligten mit einem Geständnis. Materiell-strafrechtliche Wirkungen eines Ge-
ständnisses werden nur insoweit berücksichtigt, als sie – wie z. B. die strafmil-
dernde Wirkung – ihrerseits verfahrensrechtliche Bedeutung erlangen. Auch auf
soziale und psychologische Zusammenhänge wird nur insoweit eingegangen, als
sich hierdurch rechtlich relevante Erkenntnisse über das Geständnis und seine Wir-

40 Vgl. zu diesem, mittlerweile „klassischen“ Streit um die dogmatische Zuordnung des Geständ-
nisses die Nachweise in Fn. 33.

41 BGHSt 1, 105, 106 f.; BGH StV 1981, 235 f.; BGH NStZ 1993, 584; 2005, 211; BGH bei Dallin-
ger, MDR 1971, 545. Ausführlich zur den damit verbundenen Problemen unten, 4. Kapitel.

42 Weiterführenden Überlegungen, ob und unter welchen Voraussetzungen ein falsches Geständ-
nis eine Straftat darstellen kann, finden sich bei Hussmann, Geständnis, S. 28 ff. Dabei dürfte insbe-
sondere an eine Begünstigung des wahren Täters gemäß § 257 StGB zu denken sein.

43 Dies kann freilich auch dann eintreten, wenn das Geständnis nur im engsten sozialen Nahraum
geäußert wird und nicht zur Kenntnis der Strafverfolgungsbehörden gelangt.
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kungen im und auf das Strafverfahren ergeben. Die Darstellung konzentriert sich
ferner auf das „reformierte Strafverfahren“ der geltenden Strafprozessordnung. In
anderen Verfahrensordnungen mag dem Geständnis – bedingt durch die normati-
ven Vorgaben des jeweiligen Verfahrensrechts und die hierdurch konstituierte
Struktur des Verfahrens – eine fundamental andere Bedeutung zukommen. Auf
historische sowie gegenwärtige Ausprägungen anderer Verfahrensordnungen bleibt
gleichwohl einzugehen, soweit hieraus Rückschlüsse über die Rechtsnatur und die
Wirkungen des Geständnisses im reformierten Strafverfahren zu erwarten sind.

Auch innerhalb der gesetzlichen Vorgaben der Strafprozessordnung findet sich
nicht nur ein Strafverfahren, sondern eine Vielzahl sich mehr oder weniger unter-
scheidender Verfahrensformen und -abschnitte:44 Neben dem normativen „Nor-
malfall“ eines aus Anklageerhebung, gerichtlichem Zwischenverfahren und öffent-
licher Hauptverhandlung bestehenden Erkenntnisverfahrens45 kennt die Strafpro-
zessordnung – soweit im hiesigen Zusammenhang von Bedeutung – z. B. auch das
Strafbefehlsverfahren46 sowie die Möglichkeit, das Verfahren nach der Erfüllung
von Auflagen und Weisungen ohne öffentliche Hauptverhandlung und formellen
Schuldspruch durch Einstellung zu beenden.47 Zumindest faktisch wird auch durch
die Möglichkeit einer konsensualen Erledigung des Tatvorwurfs nach § 257c StPO
eine eigenständige Verfahrensform konstituiert.48 Die genannten, verkürzten Erle-
digungsformen spielen zwar in der Praxis quantitativ inzwischen eine größere Rolle
als das „klassische“ Erkenntnisverfahren.49 Gleichwohl soll die Rechtsnatur des Ge-
ständnisses vorrangig anhand des hergebrachten Erkenntnisverfahrens untersucht
werden, weil dieses nicht nur den gesetzlich vorgegebenen Normalfall darstellt,50

sondern auch in qualitativer Hinsicht (noch) die zentrale Verfahrensform bildet,
sofern es um – tatsächlich oder rechtlich – schwierige oder bedeutende Fallgestal-
tungen geht. Näher bleibt aber auch auf eine konsensuale Erledigung des Verfah-
rens durch eine Verständigung nach § 257c StPO einzugehen, weil dem Geständnis
in dieser Verfahrensform eine überragende und vom sonstigen Verfahren abwei-
chende Bedeutung zukommt. Auch bei der Anwendung von Kronzeugenregelun-
gen könnte das Geständnis eine eigenständige Rolle spielen. Die Rechtsnatur und
die Bedeutung eines Geständnisses in den übrigen Verfahrensformen sollen dage-
gen nur am Rande beleuchtet werden. Entsprechend ist, wenn im Folgenden vom

44 Vgl. zu den vereinfachten Verfahrensarten hier nur Fezer, ZStW 106 (1994), 1 ff.
45 Vgl. hierzu die Vorschriften im Zweiten Buch der StPO (§§ 151–295). LR-Kühne, Einleitung G,

Rn. 18, bezeichnet diese Verfahrensform als „Normalverfahren“.
46 Vgl. die §§ 407 ff. StPO sowie LR-Kühne, Einleitung G, Rn. 19, 40.
47 Vgl. insbesondere die §§ 153 ff. StPO sowie LR-Kühne, Einleitung G, Rn. 19. Erwähnenswert

bleiben in diesem Zusammenhang auch die Einstellungsmöglichkeiten nach den §§ 45 Abs. 3; 47
Abs. 1 Nr. 3 JGG.

48 Dazu unten, 5. Kapitel, I.
49 So werden nach LR-Kühne, Einleitung G, Rn. 15, 33, 52; ders., Strafprozessrecht, Rn. 583 ff., nur

etwa ein Drittel der Verfahren nach § 170 I StPO angeklagt, während ein weiteres Drittel nach § 170
II StPO und das verbleibende Drittel nach den §§ 153 ff. StPO eingestellt werden.

50 Vgl. LR-Kühne, Einleitung G, Rn. 18: „Leitbild der gesetzlichen Regelungen“.
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reformierten Strafverfahren oder dem Strafverfahren nach der StPO die Rede ist,
jeweils das normativ als Normalfall vorgegebene Erkenntnisverfahren gemeint.

Das Erkenntnisverfahren kann entsprechend seiner zeitlichen Strukturierung
weiter in Ermittlungsverfahren, Zwischenverfahren (Eröffnungsverfahren) und
Hauptverfahren unterteilt werden.51 Im weiteren Verlauf können sich dem Erkennt-
nisverfahren gegebenenfalls ein Rechtsmittelverfahren oder ein Wiederaufnahme-
verfahren anschließen. Da ein Geständnis in jeder dieser Verfahrensstadien die Ge-
nese oder – wenn auch nur mittelbar – den Bestand eines Schuldspruchs zu beein-
flussen vermag,52 sollen die genannten Verfahrensstadien in die Untersuchung mit
einbezogen werden. Der Schwerpunkt wird dabei allerdings auf der als „Höhe-
punkt“ des Strafverfahrens nach der StPO angesehenen öffentlichen und mündli-
chen Hauptverhandlung sowie auf dem praktisch wichtigen, weil die spätere
Hauptverhandlung erheblich beeinflussenden Ermittlungsverfahren liegen. Das
Vollstreckungsverfahren ist für die Untersuchung der Rechtsnatur und der Bedeu-
tung eines Geständnisses dagegen kaum von Interesse, weil Entscheidungen des
Vollstreckungsverfahrens, soweit sie an ein Geständnis anknüpfen, regelmäßig auf
ein Geständnis in vorangegangenen Verfahrensstadien Bezug nehmen.53

2. Methodisches Vorgehen
Das Vorhaben, die „Rechtsnatur“ und die „Funktion“ eines Geständnisses inner-
halb des Strafverfahrens der StPO zu bestimmen, wirft die Frage auf, in welcher Be-
deutung diese Begriffe in Bezug auf das Geständnis verwendet werden sollen: Unter
der „Funktion“ eines Geständnisses könnten in diesem Zusammenhang die Auf-
gabe bzw. der Zweck eines Geständnisses verstanden werden. Zu welchem Zweck
ein Geständnis innerhalb des Verfahrens abgegeben wird und welche Aufgabe es in
einer konkreten Situation zu erfüllen hat, ist allerdings von der Perspektive und da-
mit den Interessen desjenigen abhängig, der das Geständnis als Mittel zur Errei-
chung eines bestimmten Ziels verwendet. Eine derartige „subjektiv-funktionale“
Betrachtung des Geständnisses wäre nicht gehindert, dem Geständnis je nach ein-
genommener Perspektive sowie in Abhängigkeit vom Verfahrensstand – etwa bezo-
gen auf die logische und zeitliche Reihenfolge der Urteilsgenese – unterschiedliche
Funktionen zuzuweisen: Im Hinblick auf die Hauptverhandlung könnte dem Ge-
ständnis aus Sicht des Gerichts etwa die Funktion eines Beweismittels zugeschrie-
ben werden, weil das Geständnis für das Gericht in erster Linie ein Mittel zum Tat-

51 Siehe zu dieser Unterteilung hier nur LR-Kühne, Einleitung G, Rn. 3.
52 Vgl. zur funktionellen Verzahnung der insoweit nicht scharf voneinander abgegrenzten Verfah-

rensstadien LR-Kühne, Einleitung G, Rn. 3 f.
53 Daneben kann ein während des Vollstreckungsverfahrens entäußertes Geständnis nach § 363

Nr. 4 StPO auch zu einem Wiederaufnahmeverfahren führen. Auch dann liegt der Schwerpunkt des
dogmatischen Interesses aber auf dem Wiederaufnahmeverfahren selbst und nicht auf vollstre-
ckungsrechtlichen Entscheidungen. Vgl. im Übrigen zur Unterscheidung zwischen Erkenntnisver-
fahren und Vollstreckungsverfahren hier nur LR-Kühne, Einleitung G, Rn. 2.
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nachweis darstellt. Der Beschuldigte wird mit seinem Geständnis im Regelfalle
dagegen nicht seine Verurteilung, sondern eine Strafmilderung bzw. eine Verfah-
renseinstellung erstreben. Für ihn hätte das Geständnis vorrangig die Funktion,
materiell-rechtliche Wirkungen bei der Strafzumessung hervorzurufen. Umgekehrt
könnte die Ankündigung einer Strafmilderung für ein Geständnis aus der subjekti-
ven Sicht der Strafverfolgungsbehörden nicht als materiell-rechtliche Folge eines
Geständnisses, sondern als Mittel angesehen werden, vom Beschuldigten ein Ge-
ständnis zu erlangen. Darüber hinaus wirft das Bestreben, eine gerichtliche oder
außergerichtliche Aussage des Beschuldigten prozessual wirksam in die Hauptver-
handlung einzuführen, um es der richterlichen Beweiswürdigung zugänglich zu
machen, auch die Frage nach der Funktion des Geständnisses als Prozesshandlung
auf.

Eine subjektiv-funktionale Betrachtung des Geständnisses wäre mithin tauglich,
unter soziologischen Aspekten die unterschiedlichen Interessen der am Strafver-
fahren Beteiligten zu erhellen. Die dabei zu Tage tretenden „Funktionen“ eines Ge-
ständnisses könnten widerspruchslos nebeneinander bestehen, ohne dass es einer
exklusiven Zuordnung bedürfte. So könnte das Geständnis zunächst aus Sicht aller
am Prozess Beteiligten als Mittel angesehen werden, das Wissen des Beschuldigten
um den Tathergang prozessual wirksam in das Verfahren einzuführen. Das Ge-
ständnis hätte hierdurch zunächst die „Funktion“, die Verwertbarkeit des Aussage-
inhaltes für das weitere Verfahren sicherzustellen. Im – logischen wie chronologi-
schen – Fortgang des Verfahrens würde die Funktion der nunmehr als verwertbar
geltenden Aussage darin bestehen, im Rahmen der Beweiswürdigung zur Überzeu-
gungsbildung des Gerichts beizutragen und eine gerichtliche Entscheidung zu er-
möglichen. Aus Sicht des Beschuldigten hätte ein Geständnis dagegen im Regelfall
von Anfang an die Funktion, einen ohnehin befürchteten Schuldspruch wenigstens
in seinen Auswirkungen abzumildern, indem das Geständnis als Mittel zur Erlan-
gung einer Strafmilderung eingesetzt wird. Für das Gericht stellt sich die Frage ei-
ner Strafmilderung innerhalb des Verfahrensverlaufs dagegen erst, nachdem es un-
ter Ausnutzung der Beweismittelfunktion des Geständnis zur Überzeugung von der
Schuld des Angeklagten gelangt ist. Der Charakter als Prozesshandlung und Be-
weismittel sowie die materiell-rechtliche Wirkung eines Geständnisses würden
folglich zeitlich aufeinanderfolgende Interessen unterschiedlicher Verfahrensbetei-
ligter beschreiben, die das Geständnis jeweils als Mittel zur Verfolgung unter-
schiedlicher Interessen einsetzen. Neben der Entbehrlichkeit einer exklusiven Zu-
ordnung des Geständnisses zu den beschriebenen „Funktionen“ lässt eine subjek-
tiv-funktionale Betrachtung aufgrund ihrer vorrangig soziologischen Ausrichtung
aber auch keine dogmatischen Schlussfolgerungen erwarten, welche die systemati-
sche Stellung des Geständnisses innerhalb des Strafverfahrens erhellen könnten.
Auch wäre eine solche Untersuchung des Geständnisses kaum in der Lage, über die
bloße Darstellung der Interessen der Verfahrensbeteiligten hinaus den Umgang der
Strafverfolgungsbehörden mit dem Geständnis zu rechtfertigen oder zu kritisieren.
Aus rechtswissenschaftlicher Perspektive wäre eine subjektiv-funktionale Untersu-
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chung des Geständnisses damit zwar aufgrund des zu erwartenden Zuwachses an
„Hintergrundwissen“ von Interesse; konkrete rechtsdogmatische Folgerungen lie-
ßen sich aus ihr aber nicht ableiten.

Anders als mit einer subjektiv-funktionalen Betrachtung soll mit der Frage nach
der „Rechtsnatur“ des Geständnisses der Versuch bezeichnet werden, aus der Sicht
eines verobjektivierten, neutralen und von Partikularinteressen unabhängigen
Standpunktes zu einer dogmatisch-systematischen Einordnung des Geständnisses
in die rechtlichen Kategorien der Prozesshandlung, des Beweismittels und der ma-
teriell-rechtlich erheblichen Handlung zu gelangen. Nicht das Interesse eines ein-
zelnen Verfahrensbeteiligten, sondern die gesetzlichen Vorgaben des Strafverfah-
rensrechts einschließlich seiner richterrechtlichen Konkretisierung bilden dann
den Maßstab der Untersuchung. Die Einordnung eines Rechtsinstitutes in überge-
ordnete rechtliche Kategorien dient – neben allgemeinen Systematisierungsinteres-
sen – regelmäßig auch dazu, die für diese Kategorie geltenden allgemeinen Regeln
im Rückschluss auf das jeweilige Rechtsinstitut zu übertragen. Eine kategorisie-
rende bzw. systematisierende Betrachtung des Geständnisses hat damit zum Ziel,
den tatsächlichen Umgang der Praxis mit dem Geständnis kritisch zu hinterfragen.
Zwar ist es grundsätzlich auch bei einer objektiv-kategorisierenden Betrachtung
nicht ausgeschlossen, das Geständnis unterschiedlichen rechtlichen Kategorien zu-
zuweisen. Allerdings müsste dann mittels einer Kollisionsregel Vorsorge für den
Fall getroffen werden, dass allgemeine Regeln unterschiedlicher Kategorien einan-
der widersprechen.

Neben dem andersartig ausgerichteten Untersuchungsziel müssten folglich auch
die Begriffe der Prozesshandlung, des Beweismittels und der materiell-rechtlich er-
heblichen Handlung im Sinne rechtlicher Kategorien und nicht als subjektive
Funktionen, Ziele oder Zwecke eines Geständnisses gedeutet werden. Hinsichtlich
der Kategorie der Beweismittel ergeben sich dabei im Vergleich zu einer subjektiv-
funktionalen Betrachtung wohl die geringsten Unterschiede, weil den Beweismit-
teln auch objektiv die Funktion zukommt, die Überzeugungsbildung des Gerichts
zu ermöglichen.54 Bezogen auf die Kategorie der Prozesshandlungen kann das Ge-

54 Die sich dabei stellenden Detailfragen, ob das Geständnis als Beweismittel, Beweismittelträger
oder Beweisgegenstand anzusehen ist (vgl. dazu etwa Eschelbach, FS-Rissing-van Saan, S. 115, 127),
sind eher terminologischer Natur und haben auf die inhaltliche Zuordnung des Geständnisses zu ei-
ner übergeordneten, hier als „Beweismittel“ bezeichneten Kategorie keinen Einfluss. Gleiches gilt für
die Möglichkeit, die Vernehmung des Angeklagten nach § 244 Abs. 1 StPO als „Beweismittel“ bzw.
„Beweisobjekt“ und das Geständnis als Ergebnis dieser Vernehmung anzusehen. Denn eine Zuord-
nung des Geständnisses zu den „Beweismitteln im weiteren Sinn“ oder zu den Prozesshandlungen
dient nicht lediglich der systematischen Einordnung der Einlassung des Beschuldigten in strafprozes-
suale Kategorien. Sie bezweckt vielmehr, über die Frage einer möglichen Bindung des Gerichts an den
Inhalt und die Intention eines Geständnisses die Legitimität des Umgang der Justiz mit der Aussage
des Beschuldigten zu klären. Hierfür aber bedarf es keiner Zuordnung des Geständnisses zu den Be-
griffen der Beweismittel, Beweismittelträger, Beweisgegenstände oder des Produkts eines Beweismit-
tels, sondern „nur“ der Entscheidung, ob es sich bei der Aussage des Beschuldigten um eine formale
Prozesshandlung oder um eine nach § 261 StPO beweisrechtlich zu würdigende Tatsache handelt.
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ständnis dagegen nicht lediglich als „Mittel“ einer prozessual wirksamen Einfüh-
rung der Aussage des Beschuldigten in die Hauptverhandlung angesehen werden,
weil es sich bei dem Begriff der Prozesshandlungen um eine anerkannte Kategorie
des Verfahrensrechts handelt, die zahlreiche, innerhalb eines Prozesses zu beach-
tende Besonderheiten aufweist.55 Deshalb könnten sich Beweismittel und Prozess-
handlung im Falle einer systematisch-dogmatischen Betrachtung auch als einander
ausschließende Kategorien erweisen.

Die größten Schwierigkeiten ergeben sich schließlich bei dem Versuch, die
Rechtsnatur des Geständnisses aufgrund seiner strafmildernden Wirkung in seiner
materiell-rechtlichen Erheblichkeit zu erblicken. Bereits die Bezeichnung sugge-
riert vorrangig Auswirkungen innerhalb des materiellen Rechts. Wirkungen inner-
halb des Strafverfahrens könnte das Geständnis dagegen nur zeitigen, wenn seine
strafmildernde Berücksichtigung zugleich auch ein prozessrechtlich zu berücksich-
tigendes Prozessereignis darstellt. Da eine allgemein anerkannte prozessrechtliche
Kategorie der „materiell-rechtlich erheblichen Handlungen“ nicht auszumachen ist,
aufgrund der Weite des Begriffes56 aber auch kaum Erkenntnisgewinn verspräche,
müsste im Rahmen einer systematisch-dogmatischen Betrachtung ebenfalls auf die
„Funktion“ bzw. den „Zweck“ des Geständnisses abgestellt werden, ohne dabei eine
interessenneutrale, vom Strafverfahren und seinen normativen Regelungen ausge-
hende Perspektive aufzugeben und in eine an Einzelinteressen orientierte, subjek-
tiv-funktionalistische Sicht zurückzufallen. Selbst ein Abstellen auf eine objektive
„Funktion“ des Geständnisses als materiell-rechtlich erhebliche Handlung würde
aber voraussetzen, dass der materiell-rechtlichen Erheblichkeit eine „Aufgabe“ in-
nerhalb des Prozessablaufs zugeschrieben werden kann, sie mithin innerhalb des
Strafverfahrens einen „Zweck“ zu erfüllen hat.

Bei den beiden anderen möglichen „Funktionen“ des Geständnisses, der Pro-
zesshandlung und dem Beweismittel, treten derartige „Aufgaben“ auch bei einer
objektivierten Betrachtung aus prozessrechtlicher Perspektive deutlich zu Tage:
Prozesshandlungen wirken auf den Prozessverlauf ein und konstituieren in ihrer
gegenseitigen Wechselwirkung den Verfahrensablauf, dienen also unmittelbar sei-
nem Fortgang. Beweismittel dagegen ermöglichen die Überzeugungsbildung des
Gerichts, die ihrerseits die Grundlage der verfahrensbeendenden Entscheidung bil-
det. Der strafmildernden Berücksichtigung des Geständnisses derartige verfah-
rensdienliche Funktionen zuzuschreiben, fällt dagegen deutlich schwerer. Die straf-
mildernde Berücksichtigung mag zwar mittelbaren Prozesszielen dienen und deren
Verwirklichung unterstützen, indem sie z. B. die Verfahrensökonomie fördert,
Tauschgerechtigkeit, etwa in der Form Geständnis gegen Strafmilderung, verwirk-
licht oder – sofern man dieser Behauptung Glauben schenken mag – die Funktions-

55 Ausführlich zum Begriff der Prozesshandlungen unten, IV. 2. a).
56 Letztlich würden selbst reine Prozesshandlungen zahlreiche mittelbare Wirkungen im materiel-

len Recht zeitigen, weil sie eine prozessuale Entscheidung mitkonstituieren, die ihrerseits materielle
Rechtswirkungen hervorruft.
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fähigkeit einer andernfalls überlasteten Strafjustiz garantiert. Innerhalb des eigent-
lichen Verfahrensablaufs, d. h. bezüglich der Durchführung und des Abschlusses
des durch die Strafprozessordnung normativ vorgegebenen Strafverfahrens,
kommt dem Geständnis im Hinblick auf seine strafmildernde Berücksichtigung
dagegen keine prozessual relevante „Aufgabe“ zu. Die für ein Geständnis gewährte
Strafmilderung stellt sich lediglich als voraussehbare Reaktion des Gerichts und da-
mit als kalkulierbare Folge eines Geständnisses dar. Aus einer objektivierten und
prozessualen Sicht ist die materiell-rechtliche Erheblichkeit des Geständnisses da-
her nicht Funktion, sondern allenfalls Wirkung eines Geständnisses.57 Umgekehrt
dient dem Gericht die in Aussicht gestellte Strafmilderung als Mittel zur Einwir-
kung auf den Beschuldigten, um diesen zu einem Geständnis zu bewegen, welches
seinerseits der Beweiswürdigung und im Regelfalle auch der Verurteilung des Be-
schuldigten dient. Insoweit bildet das Geständnis das unmittelbare und die nachfol-
gende Beweiswürdigung das mittelbare Ziel der durch das Gericht in Aussicht ge-
stellten materiell-rechtlichen Auswirkungen auf die Strafzumessung. Soweit hierbei
auf die persönlichen, nicht zwingend normativ vorgegebenen Interessen des Ge-
richts abgestellt würde, handelte es sich wiederum nur um eine subjektiv-funktio-
nale Betrachtung. Eine „Funktion“ aus der Perspektive des Prozessrechts wäre dage-
gen nur anzunehmen, wenn das Strafverfahrensrecht den Einsatz der Ankündi-
gung einer Strafmilderung zur Erlangung eines die Verurteilung ermöglichenden
oder vereinfachenden Geständnisses fordert oder zumindest billigt. Aber auch
dann stellte sich die Ankündigung der materiell-rechtlichen Auswirkungen eines
Geständnisses nur als Mittel zur Erlangung eines Geständnisses und jenes wie-
derum als Mittel der Wahrheitsfindung und der richterlichen Überzeugungsbil-
dung dar. Die materiell-rechtliche Wirkung eines Geständnisses als dessen Funk-
tion zu beschreiben, gelingt daher nur auf Basis einer subjektiv-funktionalen Be-
trachtung sowie aus der Perspektive des Beschuldigten. Dass das Verfahrensrecht
diese Perspektive teilt und damit zu einem objektiven Ziel des Strafverfahrens er-
hebt, ist nicht naheliegend. Zwar mag dem reformierten Strafverfahren und damit
auch den diesen konstituierenden gesetzlichen Vorgaben der Strafprozessordnung
ein Interesse an einer inhaltlich richtigen Entscheidung in Strafsachen unterstellt
werden. Zu dieser inhaltlichen Richtigkeit des Schuld- und Strafausspruchs könnte
– sofern man die Ansicht der Rechtsprechung teilt –58 neben allen sonstigen straf-
zumessungsrelevanten Umständen auch die strafmildernde Wirkung eines Ge-

57 Anderenfalls müsste auch dem Verhalten des Beschuldigten während der Tatbegehung, z. B.,
wenn dieser die Tatbestandsmerkmale einer Qualifikation oder einer Privilegierung verwirklicht, die
„Funktion“ zugeschrieben werden, die Bestimmung des Strafrahmens zu beeinflussen. Ebenso diente
die Tatbegehung als solche – in Umkehrung des Grundgedankens der negativen Präventionstheorien,
die auf den abschreckenden Effekt einer Strafandrohung abstellen – dann dem „Zweck“, innerhalb des
Strafverfahrens die Verurteilung zu einer Strafe zu ermöglichen. Beides wird – soweit ersichtlich –
nicht ernsthaft vertreten.

58 Ausführlich zur Praxis der Rechtsprechung, ein Geständnis strafmildernd zu berücksichtigen,
sowie zu den sich daraus ergebenden Problemen unten, 4. Kapitel.
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ständnisses zählen.59 Da eine Strafmilderung eine Verurteilung voraussetzt, kann
sie dagegen nur schwer Ziel einer Verfahrenshandlung sein, die diese Vorausset-
zung erst schafft. Die verurteilungsermöglichende Verwertung als Beweismittel
bliebe einer strafmildernden Berücksichtigung daher sowohl logisch als auch chro-
nologisch vorgelagert. Aus objektiv-verfahrensrechtlicher Perspektive stellt die
strafmildernde Berücksichtigung eines Geständnisses deshalb nur einen Reflex
desselben dar, nicht dagegen sein Ziel.

Die Beschäftigung mit der in der Praxis üblichen strafmildernden Berücksichti-
gung eines Geständnisses wird damit aber nicht überflüssig. Denn auch, wenn das
Geständnis seiner Rechtsnatur nach nur als Prozesshandlung, als Beweismittel oder
als beiden Kategorien zugehörig angesehen würde, können sich aus dieser Zuord-
nung normative Forderungen an den Umgang der Strafverfolgungsorgane mit ei-
nem Geständnis ergeben, denen eine strafmildernde Berücksichtigung zuwider-
läuft. Insoweit bleibt die Frage nach der Legitimation und nach den Gefahren der
für ein Geständnis gewährten Strafmilderung für die vorliegende Untersuchung
weiterhin von Interesse.

3. Gliederung
Die Untersuchung widmet sich im ersten Teil zunächst der Bestimmung der
Rechtsnatur des Geständnisses innerhalb des reformierten Strafverfahrens. Im
zweiten Teil wird den Konsequenzen dieser Einordnung für die Behandlung des
Geständnisses innerhalb des Strafverfahrens nachgegangen, bevor im dritten Teil
die für das „Normalverfahren“ gewonnenen Erkenntnisse auf mögliche Abwei-
chungen in besonderen Verfahrensformen und -situationen untersucht werden.

Zuvor ist im weiteren Fortgang dieses einleitenden Kapitels der Begriff des Ge-
ständnisses näher zu beleuchten und die herkömmliche, begrifflich-systematische
Zuordnung des Geständnisses zu den Kategorien der Prozesshandlungen und der
Beweismittel kritisch zu hinterfragen. Innerhalb der Analyse der begrifflichen Be-
deutung des Wortes „Geständnis“ (dazu sogleich im Anschluss unter III.) befassen
sich die Ausführungen mit den semantischen, phänomenologischen und normati-
ven Grundlagen des Geständnisses im Strafverfahren. Dabei wird nicht nur auf die
gesetzlichen Vorgaben und die Stellungnahmen aus dem strafrechtlichen Schrift-
tum, sondern auch auf das zivilprozessuale Verständnis des Geständnisses einge-
gangen. Ebenso werden historische Bedeutungen des Begriffes beleuchtet. Im An-
schluss daran wird das Geständnis von geständnisähnlichen Phänomenen abge-
grenzt. Dies betrifft zum einen Rechtshandlungen und -institute, die innerhalb des
Rechtssystems geständnisähnliche Folgen auslösen können. Mit der Beichte und
dem Bekenntnis werden aber auch Handlungen vorgestellt, die außerhalb rechtli-
cher Zusammenhänge stehen, gleichwohl aber strukturelle Gemeinsamkeiten mit

59 Siehe zur strafmildernden Berücksichtigung eines Geständnisses die Nachweise in Fn. 41 sowie
ausführlich unten, 4. Kapitel.



18 Einleitung

dem Geständnis aufweisen. Die weitere Untersuchung wird zeigen, dass Beichte
und Bekenntnis die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Geständnis und Straf-
verfahren maßgeblich beeinflusst haben.

Im Anschluss bleibt unter IV.) der Meinungsstand zu Rechtsnatur und Funktion
des Geständnisses vorzustellen, soweit diese – wie vielfach üblich – aus begrifflich-
dogmatischen Kriterien abgeleitet werden. Die Ausführungen werden allerdings
zeigen, dass eine Zuordnung auf rein begrifflicher Ebene nur einen begrenzten Er-
kenntnisgewinn verspricht.

Rechtsnatur und Funktion des Geständnisses können daher nur aus der Gesamt-
konzeption des reformierten Strafprozesses abgeleitet werden. Im ersten Kapitel
werden hierzu zunächst die Beziehungen zwischen der Rechtsnatur des Geständ-
nisses und der Verfahrensstruktur untersucht. In einer historischen Annäherung
findet eine Analyse der Entwicklungslinien des Strafverfahrens und der Bedeutung
des Geständnisses in den jeweils anzutreffenden verfahrensrechtlichen Ausgestal-
tungen statt. Über kulturelle und zeitliche Grenzen hinweg wiederkehrende Ent-
wicklungen lassen erste Verallgemeinerungen über die Korrelation zwischen der
Prozessstruktur und der Rechtsnatur des Geständnisses zu. Eine rechtsverglei-
chende Untersuchung der Rechtsnatur des Geständnisses in gegenwärtigen Verfah-
rensmodellen auf Basis eines adversatorischen Parteiprozesses60 wird die sich ab-
zeichnenden Thesen bestätigen. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse ist es im
Anschluss möglich, verfahrensstrukturierende Prozessgrundsätze herauszuarbei-
ten und aus möglichen Kombinationen dieser Verfahrensprinzipien idealtypische
Prozessmodelle abzuleiten.61 Aus den hypothetisch denkbaren Prozessstrukturen,
aber auch unter Rückgriff auf die zuvor dargestellten Beispiele historischer und ge-
genwärtiger Verfahrensordnungen können nachfolgend die typische Ausgestaltung
und die Rechtsnatur des Geständnisses in einzelnen, idealisierten Verfahrensmo-
dellen bestimmt werden. Im Anschluss an diese idealtypische Betrachtung bleibt
das Strafverfahren unserer Strafprozessordnung innerhalb des Spektrums mögli-
cher Verfahrensmodelle zu verorten und die Rechtsnatur des Geständnisses im re-
formierten Strafverfahren zu bestimmen.

Allerdings lässt sich – dies sei hier vorweggenommen – allein aus der Verfah-
rensstruktur des Strafverfahrens der StPO noch nicht eindeutig auf die Rechtsnatur
des Geständnisses schließen, wie insbesondere ein Vergleich mit dem gemeinen In-
quisitionsprozess zeigen wird. Im zweiten Kapitel wird deshalb der Frage nachge-
gangen, inwieweit die konkreten beweisrechtlichen Bestimmungen der Strafpro-
zessordnung – insbesondere die freie Beweiswürdigung und die damit verbundene
Verfügungsgewalt des Gerichts über die Aussage des Beschuldigten – eine Behand-
lung des Geständnisses als Beweismittel vorgeben bzw. erzwingen. Als Ergebnis

60 Vgl. zum Begriff des „adversatorischen“ Verfahrens hier nur Bickel, Geständnis, S. 20 mit Fn. 5;
H. Jung, JuS 1998, 1, 3 mit Fn. 25.

61 Zu dem Umstand, dass die Vielfalt der in der Realität anzutreffenden Verfahrensmodelle nur
eine idealtypische Verallgemeinerung zulässt, auch Hörnle, ZStW 117 (2005), 801, 804.
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dieses Kapitels steht die endgültige Zuordnung des Geständnisses zu den Beweis-
mitteln.

Nach der Charakterisierung des Geständnisses als Beweismittel bleibt im zweiten
Teil der Arbeit der Umgang der Praxis mit dem „Beweismittel Geständnis“ kritisch
zu würdigen. Dazu wird im dritten Kapitel zunächst der Beweiswert des Geständ-
nisses untersucht. Hier ist zu hinterfragen, inwieweit das Geständnis der Aufklä-
rung des Sachverhaltes zu dienen und damit seine Funktion als „Wahrheitsgewin-
nungsmittel“ zu erfüllen vermag. Denn der Strafprozess ist nicht immun gegen die
Möglichkeit eines falschen Geständnisses, welches zur Grundlage eines zwar in
Rechtskraft erwachsenden, materiell-rechtlich aber unrichtigen Urteils werden
könnte. Insbesondere der Umgang mit dem Geständnis und dem Beschuldigten in-
nerhalb des Verfahrensablaufs birgt die Gefahr eines solchen Fehlurteils und kann
damit der Beweismittelfunktion des Geständnisses zuwiderzulaufen: So wird eine
Analyse möglicher Motive und situativer Gegebenheiten des Gestehens ergeben,
dass der Beschuldigte mannigfaltige – von den Strafverfolgungsorganen im Regel-
fall nicht erkennbare – Interessen an einem falschen Geständnis haben kann. Sie
wird aber auch ergeben, dass das Vorgehen der Strafverfolgungsorgane in beachtli-
chem Umfang Falschgeständnisse provoziert.

In diesem Zusammenhang ist auch das vierte Kapitel zu sehen, welches sich der
strafmildernden Berücksichtigung des Geständnisses widmet. Die für ein Geständ-
nis gewährte Strafmilderung wirft zahlreiche Fragen auf, die von der Möglichkeit
ihrer dogmatischen Legitimation über ihre Gefahren und Risiken bis hin zu ihren
wahren Motiven reichen. Letztlich stellt sich auch hier die Frage, ob die für ein Ge-
ständnis gewährte Strafmilderung seiner prozessstrukturell und beweisrechtlich
vorgegebenen Funktion als Beweismittel entgegensteht.

Der dritte Teil der Untersuchung befasst sich mit zwei ausgewählten verfahrens-
rechtlichen Sonderkonstellationen, in denen dem Geständnis eine vom bislang un-
tersuchten „Normalverfahren“ abweichende Bedeutung zukommen könnte: Zu-
nächst werden dazu im fünften Kapitel Absprachen und Verständigungen im Straf-
prozess untersucht. Nach einer Analyse des Verständigungsverfahrens nach § 257c
StPO wird der Frage nachgegangen, ob das Verständigungsverfahren entsprechend
den Vorstellungen des Gesetzgebers in das reformierte Strafverfahren integriert
werden kann oder ob der Gesetzgeber nicht vielmehr ein eigenständiges Parallel-
verfahren zum Normalverfahren geschaffen hat. Im Anschluss wird auf die gegen-
über dem Normalverfahren gewandelte Funktion des Geständnisses innerhalb des
Abspracheverfahrens eingegangen. Im sechsten Kapitel bleibt zu untersuchen, wel-
che Funktion das Geständnis in „Kronzeugenregelungen“ einnimmt. Aufgrund der
strukturell höchst unterschiedlichen Ausgestaltung der einzelnen Kronzeugenrege-
lungen ist für jede dieser Vorschriften im Einzelnen zu überprüfen, ob diese ein Ge-
ständnis des „Kronzeugen“ erfordert. Soweit dies der Fall ist, bleibt weiter zu hinter-
fragen, ob Vergünstigungen gerade für das Geständnis gewährt werden und welche
Folgerungen sich hieraus jeweils für die Rechtsnatur des Geständnisses innerhalb
des Strafverfahrens ergeben können.
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III. Der Begriff des Geständnisses

Eine Analyse von Stellung und Funktion des Geständnisses innerhalb des Strafver-
fahrens setzt Gewissheit im Hinblick auf das aktuelle rechtsdogmatische Begriffs-
verständnis des Untersuchungsgegenstandes voraus. Daher können angesichts der
nachfolgend anzustellenden, historischen und rechtsvergleichenden Betrachtun-
gen historische Begriffswandlungen nicht außer Acht gelassen werden. Auch ver-
bietet sich für eine Untersuchung von außerjuristischen, insbesondere psychologi-
schen Begleitumständen des Geständnisses eine Beschränkung auf einen rein juris-
tischen Geständnisbegriff. Die nachfolgenden Ausführungen gehen deshalb nicht
nur auf das dogmatische Begriffsverständnis des Gesetzgebers, der Rechtsprechung
und des strafrechtlichen Schrifttums ein, sondern widmen sich auch historischen
Auffassungen und etymologischen Betrachtungen. Ferner wird dem strafrechtli-
chen Begriffsverständnis dasjenige des Zivilprozessrechts gegenübergestellt. Erst
eine derartige, nicht auf die strafrechtliche Dogmatik reduzierte, sondern unter
Rückgriff auf seine historischen wie gegenwärtigen, rechtlichen wie außerrechtli-
chen Ausprägungen erfolgende Betrachtung ermöglicht eine der nachfolgenden
Untersuchung dienliche Begriffsbestimmung.

Daneben erfordert die Themenstellung der vorliegenden Untersuchung zwar
eine Beschränkung auf rechtlich beachtliche „Geständnisformen“. Einer darüber hi-
nausgehenden, verbindlichen Festlegung auf einen bestimmten dogmatischen „Ge-
ständnisbegriff “ bedarf es dagegen nicht: Im Falle einer historischen oder rechts-
vergleichenden Betrachtung des Geständnisses ist der dort jeweils gebräuchliche
Geständnisbegriff zu Grunde zu legen, während bei Ausführungen zum Geständ-
nis im Strafverfahren der StPO die normativen Vorgaben und systematischen Zu-
sammenhänge des deutschen Strafverfahrens zu beachten sind. Insofern bleibt das
Ziel der Untersuchung ein rechtsdogmatisches, auch wenn zur dogmatisch-syste-
matischen Charakterisierung des Geständnisses auf rechtshistorische und rechts-
vergleichende Aussagen ebenso wie auf psychologische und soziologische Erklä-
rungen des nicht rechtsdogmatisch erfassbaren „Umfeldes“ des Geständnisses zu-
rückgegriffen wird. Gerade aus den hierdurch verdeutlichten, unterschiedlichen
Verständnismöglichkeiten des Geständnisses werden sich wertvolle Schlüsse über
die Funktion des Geständnisses innerhalb des Strafverfahrens ableiten lassen.

Ausgangspunkt der nachfolgenden Betrachtungen ist das allgemeine Verständ-
nis des Geständnisses innerhalb rechtlicher Zusammenhänge:62 Danach liegt ein
Geständnis vor, wenn eine durch Andere behauptete Tatsache „als wahr bezeich-
net“63 bzw. – bezogen auf das Strafrecht – ein Sachverhalt eingestanden wird.64 In
manchen Nachschlagewerken findet sich der Begriff des Geständnisses nur in ei-

62 Vgl. daneben zum Gebrauch des Begriffs „Geständnis“ in Alltagssituationen Hussmann, Ge-
ständnis, S. 5.

63 Creifelds, Stichwort „Geständnis“.
64 Brockhaus, Stichwort „Geständnis 1“.
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nem ausschließlich strafrechtlichen Zusammenhang: Das Geständnis wird dort als
Erklärung aufgefasst, mit der vor dem Richter eine Schuld zugegeben wird.65

Sprachlogisch setzt ein so verstandenes Ein- bzw. Zugestehen ein Etwas voraus, was
gestanden werden könnte. Ein Geständnis kann z. B. in der Zustimmung zu einer
Behauptung oder Vermutung eines Anderen über den Zustimmenden bestehen,
etwa infolge der Eröffnung eines Tatverdachts im Rahmen einer Verhörsituation.
Die Praxis kennt aber auch das Spontangeständnis, bei dem ein bis dahin Nichtver-
dächtiger sein selbstbelastendes Wissen scheinbar aus freien Stücken eröffnet. An
diesem Beispiel zeigt sich, dass die Beschränkung auf einen als typisch erachteten
Fall des Geständnisses die Vielgestaltigkeit möglicher Geständnisformen nur unnö-
tig einzuengen droht.

1. Etymologische Betrachtungen
Die historischen Bedeutungen der Begriffe Geständnis, gestehen und geständig wei-
sen gegenüber den eingeengten und wenig differenzierenden Begriffsumschrei-
bungen moderner Nachschlagewerke eine erstaunliche Vielgestaltigkeit auf. Frei-
lich handelt es sich bei dieser Vielfalt lediglich um ursprüngliche Bedeutungen des
heute Verwendung findenden Begriffes, nicht aber zwingend um die Ursprünge des
Geständnisses als Rechtsinstitut. Gleichwohl lassen sich den historischen Begriffs-
bedeutungen Hinweise auf zeitgenössische Ausprägungen des Geständnisses und
der mit ihm verwandten Erscheinungsformen entnehmen.

Der Begriff des Geständnisses – nach den Angaben im Deutschen Wörterbuch
der Gebrüder Grimm erst um die Mitte des 17. Jahrhunderts in der deutschen Spra-
che nachweisbar66 – wird bei Grimm in zwei Bedeutungen aufgeführt: einer enge-
ren, die das Geständnis vor Gericht als ein Eingeständnis, als ein Einräumen von
Schuld und Übeltat versteht, und einer weiteren, welche allgemein jedwedes Be-
kenntnis und jede Art von Offenbarung umfasst.67

Das Verb gestehen weist demgegenüber eine Vielzahl weiterer Bedeutungen
auf:68 Der allgemeine, wohl ursprüngliche Bedeutungsgehalt des Wortes lässt sich
auf eine Verstärkung des Wortes „stehen“ zurückführen. Zahlreiche Abwandlun-
gen dieser Grundform beinhalten auch in ihrer heutigen Verwendung noch jene
Verstärkung, die sich in der jeweiligen Bedeutungsumschreibung als besondere Be-
harrlichkeit äußert: So wird (bzw. wurde) gestehen im Sinne von feststehen, beru-
hen, still stehen (im Sinne von einen Halt einlegen), bestehen bleiben, Bestand haben
und beharren verwendet, aber auch in den Bedeutungen stand halten, sich behaup-
ten, ausstehen (im Sinne von ertragen), anstehen, dauern, währen, zu stehen kom-

65 Duden, Bedeutungswörterbuch, Stichwort „Geständnis“.
66 Grimm/Grimm, Deutsches Wörterbuch, Bd. 5, Sp. 4200.
67 Grimm/Grimm, Deutsches Wörterbuch, Bd. 5, Sp. 4200.
68 Die nachfolgenden Ausführungen sind Grimm/Grimm, Deutsches Wörterbuch, Bd. 5,

Sp. 4209 ff., entnommen.
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men (im Sinne von kosten), gerinnen oder erstehen. Daneben finden sich bereits
früh zahlreiche Nachweise für eine Verwendung des Begriffes in rechtlich relevan-
ten Zusammenhängen: Gestehen bedeutet danach etwas zugestehen bzw. einräu-
men, etwas bekennen, eingestehen bzw. frei und offen sagen. Bezogen auf eine Aus-
sage vor Gericht wird unter „Gestehen“ das Gestehen der Wahrheit bzw. das Beken-
nen der Schuld als Gegensatz zum Leugnen verstanden. Auch die Bedeutung eines
Zugeständnisses durch die Parteien wird erwähnt; in einem weiteren Verständnis
war „zugestehen“ auch im Sinne von zulassen und gestatten gebräuchlich. In letzt-
genannter Bedeutung klingt die heute nur noch im Zivilprozess anzutreffende, vor-
mals aber auch im Strafrecht heimische, umfassende Prozessherrschaft der Par-
teien an.69 Neben der Bedeutung als Zugeständnis von Tatsachen und Vorwürfen
bedeutete „gestehen“ aber auch, sich dem Richter zu stellen, vor Gericht zu erschei-
nen (vgl. stare iuri) oder allgemeiner: jemandem Rede und Antwort zu stehen.
Schließlich entsprach der Begriff gestehen auch den Bedeutungen beipflichten, zu-
stimmen, beitreten; bezogen auf den gerichtlichen Prozess mithin: als Beistand ei-
nem Anderen zu Hilfe sein, gerichtlich als Schiedsrichter, Fürsprecher oder als
Zeuge beitreten, Partei ergreifen, als Bürge einstehen und schließlich: ein gültiges
Zeugnis ablegen. Bereits zur Entstehungszeit des Deutschen Wörterbuches außer
Gebrauch gekommen war die Wortbedeutung des Obsiegens durch Führung eines
„vollgiltigen Zeugenbeweises“.70

Das Adjektiv geständig weist eine ähnliche Bedeutungsvielfalt auf: Neben den
Konservierung und Unveränderlichkeit ausdrückenden Bedeutungen beständig
und unveränderlich und den Verwendungsmöglichkeiten als zuständig, zustehend,
werden hier als Bedeutungen beistehend und hilfreich ebenso aufgeführt wie das
„zu rechte vor einem Richter stehend“71 und das allgemeine redestehend. Ausführli-
che Beachtung schenkt das Deutsche Wörterbuch einzelnen Variationen der Be-
deutung zugestehend: Hier werden zustimmend, einwilligend und einräumend er-
wähnt, aber auch Verwendungen angeführt wie: gegenüber Gegnern ein Geständnis
machend, das vom Beklagten in der Klage Behauptete oder Beanspruchte zugebend,
seine Schuld bekennend, ein Geständnis ablegend oder allgemeiner: bekennend, nicht
leugnend.

Die bemerkenswerte Bedeutungsvielfalt der Begriffe gestehen, Geständnis und
geständig mögen sich bei näherer Untersuchung nicht nur als vereinzelt gebliebene
oder lokalen Besonderheiten geschuldete Kuriositäten, sondern gegebenenfalls als
Indizien auf ein in historischer Wandlung begriffenes, jeweils zeitgenössisches Ver-
ständnis der Bedeutung des Geständnisses für den Gerichtsprozess erweisen.

Im Zusammenhang mit der Psychoanalyse wird dagegen die ursprüngliche Be-
griffsverwendung der Worte gestehen, bekennen und beichten als „reden“ im Hin-
blick auf die Entwicklung psychischer Instanzen und auf die Transformation des

69 Vgl. hierzu unten, 1. Kapitel, II. 1.
70 Grimm/Grimm, Deutsches Wörterbuch, Bd. 5, Sp. 4209.
71 Grimm/Grimm, Deutsches Wörterbuch, Bd. 5, Sp. 4198 f.
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ursprünglich freien Redens über eigene Triebansprüche hin zu einem Geständnis
verbotener Triebregungen betont.72

2. Das strafrechtliche Verständnis
Trotz der zentralen Bedeutung, die dem Geständnis für das Strafverfahren inne-
wohnt, erwähnt das Gesetz den Begriff des Geständnisses im Zusammenhang mit
dem Strafverfahren lediglich in drei Vorschriften der Strafprozessordnung, den
§§ 254, 257c und 362 StPO. Doch selbst in jenen wird das Geständnis als „Institut“
des Strafprozesses bereits vorausgesetzt und nur im Gefüge mit dem Regelungsge-
halt der jeweiligen Norm aufgegriffen. Die Strafprozessordnung behandelt das Ge-
ständnis mithin nur in Bezug auf drei besondere Konstellationen, die den „Arten-
reichtum“ denkbarer Geständnisse bei Weitem nicht ausschöpfen. In der Zivilpro-
zessordnung dagegen findet sich der Begriff des Geständnisses immerhin in sieben
einzelnen Vorschriften73 – einschließlich einer ausführlich zu nennenden Behand-
lung in § 288 ZPO für das gerichtliche Geständnis und der Regelung seines Wider-
rufs in § 290 ZPO. Das Arbeitsgerichtsgesetz verweist in § 54 auf die zivilrechtli-
chen Vorschriften.

a) Die Interpretation der normativen Vorgaben

Hinsichtlich der normativen Vorgaben der Strafprozessordnung gesellt sich zu der
rudimentären gesetzlichen Regelung eine unterschiedliche Interpretation des Ge-
ständnisbegriffs in den Vorschriften der §§ 254, 257c und 362 StPO:

Im Hinblick auf § 254 StPO bevorzugen Rechtsprechung und Literatur ein weites
Begriffsverständnis.74 Die Vorschrift regelt die Verlesung von Erklärungen des An-
geklagten, die in richterlichen Protokollen enthalten sind, wenn die Verlesung zur
Beweisaufnahme über ein Geständnis dienen soll. Die Norm ermöglicht dem Ge-
richt damit die Feststellung, dass der Beschuldigte in der angeklagten und nunmehr
verhandelten Strafsache zuvor ein Geständnis abgelegt und welchen Inhalt dieses
Geständnis gehabt hat.75 Ein Geständnis ist danach das Einräumen einer für den
Schuldspruch unmittelbar oder auch nur mittelbar erheblichen Tatsache.76 Nicht

72 In diesem Sinne deutet Reik, Geständniszwang, S. 176, die ursprüngliche Bedeutung des Wortes
gestehen als „einstehen für das Gesagte“, jene des Begriffes bekennen als „etwas bezeugen, mit vollem
Gewicht sagen“ und den Begriff Beichte in Anlehnung an das althochdeutsche „pijehan“ ganz allge-
mein als „reden“. Näheres zu den hieraus abgeleiteten Schlussfolgerungen unten, 3. Kapitel, II. 3. b).

73 Vgl. hierzu die §§ 85, 160, 288–290, 510a und 535 ZPO; bis zum 20.10.2005 fand das Geständ-
nis auch in § 617 ZPO Erwähnung.

74 Vgl. statt Vieler hier nur RGSt 54, 126, 127 f.; Dencker, ZStW 102 (1990), 51, 62; SK-StPO-Vel-
ten, § 254 Rn. 9.

75 Formulierung nach Meyer-Goßner, § 254 Rn. 2. Vgl. dazu auch Alsberg/Nüse/Meyer, S. 283;
Schroth, ZStW 87 (1975), 103, 110.

76 RGSt 45, 196, 197; 54, 126, 127 f.; RG-Rspr. 6, 554; RG GA 1908, 328; RG JW 1913, 1003; RG LZ
1914, 1026; Dencker, ZStW 102 (1990), 51, 68; KK-Diemer, § 254 Rn. 3; LR-Mosbacher, § 254 Rn. 12;
Jerouschek, ZStW 102 (1990), 793, 794; Meyer-Goßner, § 254 Rn. 2; Moos, Geständnis, S. 39.
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erforderlich – freilich aber auch nicht schädlich – ist ein ausdrückliches Schuldbe-
kenntnis oder ein Geständnis des gesamten Tatvorwurfs.77 Ferner soll es nicht von
Belang sein, ob es sich bei den Äußerungen des Angeklagten um be- oder entlas-
tende Angaben handelt.78 Ohne Bedeutung ist auch die Zuordnung der eingeräum-
ten Umstände zu den Beweis- oder den Indiztatsachen.79 Auch die Angabe von Tat-
sachen, die lediglich für die Rechtsfolgenentscheidung von Relevanz sind, wird als
Geständnis im Sinne des § 254 StPO angesehen.80 Anders als der umgangssprachli-
che Gebrauch des Wortes suggeriert, verstehen Rechtsprechung und Literatur unter
einem Geständnis im Sinne dieser Norm folglich jedwede Äußerung des Angeklag-
ten, die in irgendeiner Weise rechtliche Relevanz im Hinblick auf den Schuldspruch
oder die Strafzumessung und damit auf den Ausgang des Prozesses erlangen kann.
Zur Beweisaufnahme „über ein Geständnis“ könnten nach diesen Kriterien mithin
auch Äußerungen einer „fehlgeschlagenen“ Verteidigung des Angeklagten herange-
zogen werden; d. h. Angaben, die der Angeklagte zum Zwecke des Abstreitens des
Tatvorwurfs, nicht aber mit der Intention eines Zugeständnisses desselben entäu-
ßert hatte.81

Der Begriff des Geständnisses im Sinne von § 362 StPO ist nach allgemeiner
Auffassung enger gefasst: Die Vorschrift ermöglicht die Wiederaufnahme82 eines
Strafverfahrens zuungunsten des Angeklagten, wenn dieser nach einem Freispruch
ein Geständnis ablegt.83 Der Gesetzgeber soll die Befürchtung gehegt haben, das
Rechtsbewusstsein könne Schaden nehmen, wenn sich ein Freigesprochener im
Nachhinein folgenlos der Tatbegehung „rühmen“ dürfe.84 Ebenso ließe sich argu-
mentieren, dass der Freigesprochene durch sein nachträgliches Geständnis den
Rechtsfrieden erneut stört, weil er das Funktionieren der Justiz in Frage stellt.85 Die
Wiederherstellung des Rechtsfriedens im Gefolge eines Wiederaufnahmeverfah-

77 RGSt 45, 196, 197; 54, 126, 127 f.; RG-Rspr. 6, 554, 555; RG GA 1908, 328; RG JW 1913, 1003;
RG LZ 1914, 1026; LR-Mosbacher, § 254 Rn. 12; Meyer-Goßner, § 254 Rn. 2. Dagegen versteht Ku-
ckuck, Vorhalte, S. 190 f., unter einem Geständnis nur ein Schuldeingeständnis der in Rede stehenden
Straftat.

78 RGSt 45, 196, 197; 54, 126, 127 f.; BGH bei Holtz, MDR 1977, 982, 984; Alsberg/Nüse/Meyer,
S. 283; KK-Diemer, § 254 Rn. 3; Meyer-Goßner, § 254 Rn. 2.

79 RGSt 45, 196, 197; 54, 126, 127; RG-Rspr. 6, 554, 555; RG JW 1913, 1003; RG LZ 1914, 1026;
Meyer-Goßner, § 254 Rn. 2.

80 Alsberg/Nüse/Meyer, S. 283; KK-Diemer, § 254 Rn. 3; LR-Mosbacher, § 254 Rn. 12; Meyer-Goß-
ner, § 254 Rn. 2; KMR-Paulus, § 254 Rn. 14; vgl. auch BGH bei Holtz, MDR 1977, 982, 984.

81 Vgl. zu den sich hieraus für Funktion und Rechtsnatur des Geständnisses ergebenden Folge-
rungen die Ausführungen im 2. Kapitel.

82 Vgl. zur allgemeinen Kritik gegen das Institut der „Wiederaufnahme“ die Nachweise bei KK-W.
Schmidt, § 362 Rn. 2. Zur Sonderstellung des Geständnisses im Rahmen der übrigen Wiederaufnah-
megründe z. B. Grünewald, ZStW 120 (2008), 545, 562 f., 567.

83 Vgl. zu Einzelheiten und Sonderkonstellationen Marxen/Tiemann, Wiederaufnahme,
Rn. 302 ff.; KK-W. Schmidt, § 362 Rn. 9, 13 m. w. N.

84 Siehe dazu die Motive des Gesetzgebers bei Hahn, Materialien, S. 264; ferner Dencker, Verwer-
tungsverbote, S. 69; SK-StPO-Frister/Deiters, § 362 Rn. 1; Jerouschek, ZStW 102 (1990), 793, 803.

85 So z. B. Grünewald, ZStW 120 (2008), 545, 576 f.
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rens soll deshalb Vorrang vor der – auch den Freigesprochenen schützenden –
Rechtssicherheit haben.86

Der Wiederaufnahmegrund greift aber nicht im Falle eines lediglich zu milde
Bestraften ein.87 Dies deutet darauf hin, dass der Gesetzgeber eine defizitäre gene-
ralpräventive Wirkung88 im Falle einer unangemessenen, weil zu niedrigen öffentli-
chen Missbilligung für weniger gravierend erachtet als eine gänzlich unterblei-
bende öffentliche Reaktion. Andererseits könnte damit aber auch dem Umstand
Rechnung getragen sein, dass der im Prozess nicht geständige Angeklagte im Ge-
gensatz zu den Prozessbeteiligten in den übrigen Wiederaufnahmegründen des
§ 362 StPO, die auch bei zu mildem Urteile eingreifen, keinen Rechtsbruch begeht
und der Fall deshalb an der unteren Grenze der „Wiederaufnahmewürdigkeit“ an-
zusiedeln ist.89

Entsprechend der Zweckrichtung der Norm werden unter einem Geständnis im
Sinne des § 362 StPO überwiegend nur solche Erklärungen des Freigesprochenen
verstanden, mit denen dieser zumindest die Verwirklichung des objektiven Tatbe-
standes eines Strafgesetzes einräumt.90 Das Zugestehen bloß einzelner nachteiliger
Tatsachen soll dagegen nicht genügen.91 Ob das Geständnis vor Gericht oder außer-
gerichtlich geäußert wird, ist nicht von Bedeutung.92 Beruht der vorangegangene
Freispruch bei festgestelltem objektivem Tatbestand auf einer Verneinung des sub-
jektiven Tatbestandes oder auf der Annahme von Rechtfertigungs- bzw. Entschul-
digungsgründen, muss sich das Geständnis nach überwiegender Auffassung auf
den die Strafbarkeit ehedem ausschließenden Umstand beziehen.93 Die Erklärung
des Freigesprochenen muss folglich zumindest mittelbar die tatsächliche Unrichtig-
keit des freisprechenden Urteils behaupten.94 Andererseits wird ein volles

86 Grünewald, ZStW 120 (2008), 545, 557.
87 Jerouschek, ZStW 102 (1990), 793, 803, bildet hierzu den Fall, dass ein lediglich wegen fahrläs-

siger Tötung Verurteilter sich im Nachhinein eines Mordes berühmt; ähnlich Marxen/Tiemann, Wie-
deraufnahme, Rn. 303.

88 Ähnlich zum Motiv der Vorschrift Jerouschek, ZStW 102 (1990), 793, 805.
89 So etwa Jerouschek, ZStW 102 (1990), 793, 804.
90 Dalcke, GA 1886, 81, 87; LR-Gössel (25.), § 362 Rn. 15; Meyer-Goßner, § 362 Rn. 5; Pfeiffer,

StPO, § 362 Rn. 4; KK-W. Schmidt, § 362 Rn. 11; vgl. auch RMilGE 12, 174.
91 Dalcke, GA 1886, 81, 87; KMR-Eschelbach, § 362 Rn. 88; LR-Gössel (25.), § 362 Rn. 15; AK-

StPO-Loos, § 362 Rn. 18; Meyer-Goßner, § 362 Rn. 5; Pfeiffer, StPO, § 362 Rn. 4; KK-W. Schmidt, § 362
Rn. 12; vgl. ferner RMilGE 12, 174.

92 Vgl. Marxen/Tiemann, Wiederaufnahme, Rn. 317; Meyer-Goßner, § 362 Rn. 6; KK-W. Schmidt,
§ 362 Rn. 13.

93 LR-Gössel (25.), § 362 Rn. 15; v. Hentig, Wiederaufnahmerecht, S. 114 f.; Hussmann, Geständ-
nis, S. 28; Marxen/Tiemann, Wiederaufnahme, Rn. 313; Meyer-Goßner, § 362 Rn. 5; KMR-Eschelbach,
§ 362 Rn. 90; Roxin/Schünemann, Strafverfahrensrecht, § 57 Rn. 11; Peters, Fehlerquellen III, S. 106;
Pfeiffer, StPO, § 362 Rn. 4; Eb. Schmidt, Lehrkommentar II, § 362 Rn. 9; KK-W. Schmidt, § 362 Rn. 11;
vgl. auch OLG Hamm JMBl. NW 1949, 202 f.

94 LR-Gössel (25.), § 362 Rn. 14; Marxen/Tiemann, Wiederaufnahme, Rn. 313; vgl. auch Huss-
mann, Geständnis, S. 28.
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Schuldeingeständnis nicht gefordert.95 Daher soll es ausreichen, wenn der Beschul-
digte die Tat in groben Zügen eingesteht, mögen Einzelheiten der Tatbegehung
auch unerwähnt bleiben.96

Nach anderer Auffassung liegt ein Geständnis im Sinne von § 362 StPO nur vor,
wenn sich aus den Äußerungen des Angeklagten das vollständige Vorliegen einer
Straftat ergibt.97 Dies sei nicht der Fall, wenn der Freigesprochene zwar den objek-
tiven Tatbestand einräume, zugleich aber Umstände behaupte, die den subjektiven
Tatbestand, die Rechtswidrigkeit oder die Schuld ausschlössen.98 Diese Ansicht be-
ruft sich vor allem auf den Gesetzeswortlaut, der explizit das „Geständnis einer
Straftat“ verlange und das Gestehen einzelner Strafbarkeitsvoraussetzungen nicht
genügen lasse.99 Daneben soll auch die Überlegung von Bedeutung sein, dass die
durch den historischen Gesetzgeber bezweckte Unterbindung eines „Sich-Berüh-
mens“ der Straftat nicht tangiert ist, wenn sich im Nachhinein nur die Begründung
eines Urteils, nicht aber der Freispruch als solcher als unzutreffend erweist.100 Die-
ser Auffassung kann entgegengehalten werden, dass ein Geständnis i. S. v. § 362
StPO lediglich einen Grund zur Wiederaufnahme des Verfahrens bietet. Ob der Be-
schuldigte zu verurteilen ist, wird erst im nachfolgenden Wiederaufnahmeverfah-
ren erörtert. Eine einschränkende Auslegung des Geständnisbegriffs ist aus Grün-
den des Schutzes des Beschuldigten daher nicht zwingend.

Der Geständnisbegriff des erst vor kurzer Zeit eingefügten § 257c StPO befindet
sich derzeit noch im Fluss. Die Vorschrift regelt die Verständigung im Strafverfah-
ren. Sie bestimmt, dass ein Geständnis des Beschuldigten Bestandteil einer jeden
Absprache sein „soll“.101 Auf die Festlegung bestimmter Mindestanforderungen an
das Geständnis hat der Gesetzgeber bewusst verzichtet.102 Infolgedessen zeichnet
sich ein Meinungsstreit ab, welche Anforderungen an ein Geständnis im Sinne des
§ 257c StPO zu stellen sind: Wird das Verständigungsverfahren – entgegen der In-
tention des Gesetzgebers – als formal-konsensuales Verfahren interpretiert oder
zumindest in der Praxis wie ein solches behandelt, dürfte auch das pauschale und
inhaltsleere Einräumen des Schuldvorwurfs als Geständnis im Sinne des § 257c
StPO angesehen werden.103 Wird dagegen der vom Gesetzgeber zugleich normier-

95 LR-Gössel (25.), § 362 Rn. 14; v. Hentig, Wiederaufnahmerecht, S. 114; Marxen/Tiemann, Wie-
deraufnahme, Rn. 313; Meyer-Goßner, § 362 Rn. 5; Eb. Schmidt, Lehrkommentar II, § 362 Rn. 9.

96 OLG Rostock bei Alsberg, Die strafprozessualen Entscheidungen der Oberlandesgerichte, Band
2 (1927), Nr. 288; LR-Gössel (25.), § 362 Rn. 14; Schlüchter, Strafverfahren, Rn. 769.2 mit Fn. 33.

97 KMR-Eschelbach, § 362 Rn. 90; SK-StPO-Frister/Deiters, § 362 Rn. 16; Peters, Fehlerquellen III,
S. 105.

98 Peters, Fehlerquellen III, S. 105.
99 SK-StPO-Frister/Deiters, § 362 Rn. 16.
100 SK-StPO-Frister/Deiters, § 362 Rn. 16; im Ergebnis auch AK-StPO-Loos, § 362 Rn. 18. Vgl.

hiergegen den von Marxen/Tiemann, Wiederaufnahme, Rn. 313, angegebenen Fall, dass sich ein Frei-
gesprochener „unter Beifügung der völlig haltlosen Behauptung, in Notwehr gehandelt zu haben, ge-
fahrlos schwerster Straftaten berühm[t].“

101 Ausführlich zu den sich hierbei stellenden Fragen unten, 5. Kapitel.
102 Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-Drucks. 16/12310, S. 13 f.
103 Ausführlich zu diesen Fragen unten, 5. Kapitel.
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ten Verpflichtung des Gerichts zur umfassenden Wahrheitsermittlung Vorrang ein-
geräumt, entsprächen nur solche Geständnisse dem Zweck des Verständigungsver-
fahrens, die eine vollumfängliche Aufklärung des Sachverhaltes ermöglichen.104

Nach beiden Ansichten wäre aber jedenfalls nur ein verurteilungsermöglichendes
Schuldbekenntnis als taugliches Geständnis einer Verständigung anzusehen, nicht
aber – wie etwa bei § 254 StPO – das Zugestehen einzelner strafrechtlich relevanter
Tatsachen.

Wie der vorstehende Überblick zeigt, wird der Begriff des Geständnisses jeweils
im Hinblick auf den Normzweck der einzelnen gesetzlichen Regelungen interpre-
tiert. Normübergreifende Gemeinsamkeiten sind eher zufälliger Natur. Dem Geset-
zeswortlaut der Strafprozessordnung sind damit keine allgemeingültigen Aussagen
über „das“ Geständnis zu entnehmen.

b) Der Begriff des Geständnisses in Rechtsprechung und Strafrechtswissenschaft

Im Gegensatz zu den heutigen Interpretationen der §§ 254 und 362 StPO ging das
frühere Schrifttum von einem deutlich engeren Geständnisbegriff aus: In der Epo-
che der Einführung der Reichsstrafprozessordnung wurde in Teilen der Literatur
unter einem Geständnis in einem allgemeinen, nicht auf das Strafrecht beschränk-
ten Sinne ein Zugeständnis an den Prozessgegner verstanden.105 Ein solches Ver-
ständnis kommt dem Gestehen des gesamten Unrechtstatbestandes im Sinne des
Begriffes confessio, aber auch dem Begriffsverständnis des § 257c StPO, nahe. Es
setzte zudem eine vorangehende Behauptung des Prozessgegners voraus und
konnte deshalb Konstellationen eines freien, spontanen, insbesondere außerge-
richtlichen Geständnisses nicht erfassen. Gegen diese Einschränkung versuchte
man sich mit der Fiktion zu behelfen, dass die gegnerische Behauptung auch kon-
kludent abgegeben werden könne oder sich bereits aus der allgemeinen Strafandro-
hung des Gesetzes ergebe.106 Spätere Stellungnahmen verzichteten dagegen zuneh-
mend auf das Erfordernis eines zuvor geäußerten Vorwurfs107 und erweiterten zu-
gleich den möglichen Gegenstand eines Geständnisses von dem Zugeständnis eines
begangenen Verbrechens hin zu einer die Tat betreffenden nachteiligen Tatsache108.
Unter einem Geständnis wurde nunmehr jede Erklärung verstanden, durch welche
ein nachteiliger Umstand im Hinblick auf eine Straftat als wahr zugestanden

104 Vgl. zu derartigen Forderungen etwa Gieg, GA 2007, 469, 475; Jahn/Müller, NJW 2009, 2625,
2628 f.

105 Siehe dazu die Nachweise bei Lohsing, Geständnis, S. 8. Nach Hussmann, Geständnis, S. 5, war
dieses Begriffsverständnis auch noch in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts vorherrschend.

106 Vgl. Lohsing, Geständnis, S. 8 m. w. N. Kritik hiergegen ebenda.
107 So versteht Tittmann, Geständniss, S. 1, unter einem Geständnis „die Erklärung eines Ange-

schuldigten, dass das, was ihm Schuld gegeben wird, wahr sey, oder dass er die strafbare Handlung
begangen habe“.

108 Vgl. Hussmann, Geständnis, S. 6; Lohsing, Geständnis, S. 9, jeweils m. w. N.; ebenso Vargha,
Strafprozessrecht, S. 235.
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wurde.109 In weiterer Ausdehnung des Begriffsverständnisses wurde zunehmend
nicht mehr nur eine Aussage zum Nachteil des Aussagenden als Geständnis angese-
hen; vielmehr sollte jede Äußerung des Beschuldigten als Geständnis in Betracht
kommen können.110 Unter Bezugnahme auf die Erweiterung des Geständnisbe-
griffs innerhalb des Schrifttums hatte sich das Reichsgericht im Jahre 1911 schließ-
lich auf eine Definition festgelegt, die bis heute weitgehend Bestand hat: Danach ist
ein Geständnis das Zugestehen der Tat oder einzelner Tatsachen, die für die Ent-
scheidung zur Schuld- oder Rechtsfolgenfrage erheblich sein können, unabhängig
davon, ob es sich dabei um belastende oder entlastende, um unmittelbar beweiser-
hebliche oder um Indiztatsachen handelt.111

Die neuere Strafrechtswissenschaft hat sich um eine zusammenhängende, von
den konkreten Umständen der §§ 254, 362 StPO gelöste und über eine bloße Refe-
rierung der Rechtsprechung hinausgehende Aufarbeitung des Phänomens „Ge-
ständnis“ bislang nur vereinzelt bemüht.112 Selbst Großkommentare und Lehrbü-
cher behandeln das Geständnis im Regelfall nur im Hinblick auf die Vorschriften
der §§ 254, 362 StPO – sowie in Zukunft sicher auch hinsichtlich des § 257c StPO.113

Entsprechend hat auch der Begriff des Geständnisses über die mittlerweile hun-
dertjährige Definition des Reichsgerichts hinaus keine allgemein anerkannte Wei-
terentwicklung mehr erfahren.114

Sofern sich die strafrechtliche Literatur vereinzelt intensiver mit dem Geständnis
befasst, folgt sie hinsichtlich der Einteilung des Geständnisses in verschiedene „Ge-
ständnisarten“ den Differenzierungen der älteren Literatur: So soll ein „qualifizier-
tes Vollgeständnis“ vorliegen, wenn der Beschuldigte den Sachverhalt detailliert, er-
schöpfend, anschaulich und ohne Widersprüche schildert.115 Erachtet das Gericht
ein solches Geständnis für glaubwürdig, soll dies jede weitere Beweisaufnahme
überflüssig machen.116 Ausnahmen sollen lediglich bei Tatbeständen bestehen, bei
denen der Täter keine Auskunft über das Vorliegen sämtlicher Tatbestandsmerk-
male geben kann, weil – wie etwa im Falle des Betruges hinsichtlich der Tatbe-

109 Geyer, in: v. Holtzendorff, Handbuch I, S. 260; ähnlich Vargha, Vertheidigung, S. 539; ders.,
Strafprozessrecht, S. 235; vgl. dazu auch Lohsing, Geständnis, S. 9 f.

110 Vgl. den zeitgenössischen Verweis auf diesen Streit bei Lohsing, Geständnis, S. 70.
111 RGSt 45, 196, 197. Vgl. auch RGSt 54, 126, 127 f.; BGH bei Holtz, MDR 1977, 982, 984; Huss-

mann, Geständnis, S. 12; Meyer-Goßner, § 254 Rn. 2.
112 Diese Einschätzung teilt Dencker, ZStW 102 (1990), 51.
113 Vgl. hierzu bereits oben, Einleitung mit Fn. 31.
114 Die Unterscheidung Hussmanns, Geständnis, S. 8 f., zwischen einem Geständnis im engeren

Sinne, welches auch nonverbale und unwillentliche Äußerungen umfasst, und einer Selbstbezichti-
gung, welche die wissentliche Äußerung eines normwidrigen Verhaltens gegenüber einem Dritten be-
schreibt, soll in den hiesigen Ausführungen nicht aufgegriffen werden. Ähnlich unterscheidet Moos,
Geständnis, S. 11, zwischen einem Geständnis als dem Zugestehen eines zuvor geäußerten Vorwurfs
und einer Selbstbezichtigung als Eingeständnis einer Tat ohne vorherige Beschuldigung. In den hiesi-
gen Ausführungen werden Geständnis und Selbstbezichtigung dagegen synonym verwendet.

115 Vgl. Schlüchter, FS-Spendel, S. 737, 748; Schünemann, NJW 1989, 1895, 1898; dazu auch Bu-
sam, Geständnis, S. 23.

116 Schlüchter, FS-Spendel, S. 737, 748.
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standsmerkmale des Irrtums und des Vermögensschadens – einzelne Tatumstände
allein im Wahrnehmungsbereich des Geschädigten liegen.117 Als „schlankes Vollge-
ständnis“ wird demgegenüber eine Einlassung des Beschuldigten bezeichnet, mit
der dieser den gesamten Tatvorwurf in knapper Form pauschal zugesteht.118 Auf-
grund des eingeschränkten Informationsgewinns soll das Gericht gegen seine Auf-
klärungspflicht verstoßen, wenn es ein derartiges Geständnis ungeprüft verwer-
tet.119 Da diese Geständnisform zudem auf ein taktisches Geständnis hindeutet, soll
das Gericht unbeeinflusst von der insoweit nicht zur Aufklärung beitragenden Ein-
lassung des Beschuldigten weiterhin in vollem Umfange zur Aufklärung verpflich-
tet sein.120 Die gegenwärtige Verfahrenspraxis zahlreicher Gerichte dürfte freilich
anders aussehen. Auch dass ein solches Geständnis allein im Interesse des Verteidi-
gers an einer „reibungslosen Verfahrenserledigung“ liegt,121 ist im Hinblick auf die
– häufig mindestens ebenso deutlich ausgeprägten – Interessen der Staatsanwalt-
schaft und des Gerichts an einer zügigen Verfahrenserledigung zu bezweifeln.122

Die „Anerkennung der Aktenlage“ soll ebenfalls – da sie dem Gericht keine durch
den Beschuldigten vermittelten Erkenntnisse über die Tatbegehung verschafft – die
Anforderungen an die Beweisführung und die gerichtliche Aufklärungspflicht
nicht aufheben können.123

Als „Teilgeständnis“ wird eine Einlassung bezeichnet, vermittels derer „der An-
geklagte nur einen Teil des angeklagten Prozeßgegenstandes einräumt“124. Das Teil-
geständnis kann sowohl in „schlanker“ als auch in „qualifizierter“ Form entäußert
werden.125 Wird das Teilgeständnis mit einer Einstellung hinsichtlich anderer Teile
des Prozessgegenstandes verknüpft und als Gegenleistung hierfür verstanden, kann
allerdings kaum davon gesprochen werden, dass die Strafverfolgungsorgane ihrer
Aufklärungspflicht zur Ermittlung des gesamten Sachverhaltes gerecht werden.126

Teilgeständnisse werden ihrerseits nach diagonalen, vertikalen und horizontalen
Teilgeständnissen unterschieden: So soll ein „diagonales“ Teilgeständnis vorliegen,
wenn der Beschuldigte nur einzelne erschwerende Umstände bestreitet.127 Ein „ver-
tikales“ Teilgeständnis sei im Falle des Bestreitens ganzer Tatkomplexe gegeben.128

Räume der Beschuldigte nur den objektiven Tatbestand ein, bestreite er aber das

117 Schlüchter, FS-Spendel, S. 737, 749.
118 Schlüchter, FS-Spendel, S. 737, 750; Schünemann, Gutachten, B 24.
119 Rex, DRiZ 1991, 31, 32; Schlüchter, FS-Spendel, S. 737, 750; Schünemann, Gutachten, B 83.

Siehe für den Sonderfall des Verständigungsverfahrens die Ausführungen im 5. Kapitel.
120 Schlüchter, FS-Spendel, S. 737, 750.
121 Schlüchter, FS-Spendel, S. 737, 750.
122 Zu diesen ausführlich unten, 4. Kapitel, III.
123 Schlüchter, FS-Spendel, S. 737, 750. Zur neueren Entwicklung aufgrund der Einführung des

Verständigungsverfahrens unten, 5. Kapitel.
124 Schlüchter, FS-Spendel, S. 737, 750. Vgl. auch Busam, Geständnis, S. 23; Hussmann, Geständ-

nis, S. 11 f.
125 Schlüchter, FS-Spendel, S. 737, 752.
126 Vgl. zur Kritik Schlüchter, FS-Spendel, S. 737, 751.
127 Busam, Geständnis, S. 23.
128 Busam, Geständnis, S. 23.
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Vorliegen der subjektiven Tatseite oder berufe er sich auf Rechtfertigungs- und Ent-
schuldigungsgründe, soll es sich um ein „horizontales“ Teilgeständnis handeln.129

Darüber hinaus ist denkbar, dass der Beschuldigte – insbesondere in komplexen
Wirtschaftsstrafverfahren – das vorgeworfene Geschehen in tatsächlicher Hinsicht
einräumt und sich lediglich im Hinblick auf die rechtliche Würdigung des Sachver-
haltes gegen einen Schuldspruch verwehrt. Ein solches, ausdrücklich auf Tatsachen
beschränktes Zugestehen könnte nach dem vorherrschenden Begriffsverständnis,
welches selbst entlastend gemeinte Äußerungen zu Indiztatsachen unter den Be-
griff des Geständnisses subsumiert, ebenfalls als Geständnis aufgefasst werden.
Dem in der Alltagssprache verbreiteten Verständnis vom Geständnis als dem Zu-
stehen einer Straftat unterfiele ein solches Verhalten dagegen nicht.

Weiter kann danach differenziert werden, ob das Geständnis mündlich oder
schriftlich, gerichtlich oder außergerichtlich, gegenüber staatlichen Stellen oder ge-
genüber Privatpersonen entäußert wird.130 Vereinzelt wird auch der begrifflichen
Ausdifferenzierung zwischen zutreffenden und falschen Geständnissen breiter
Raum eingeräumt.131 Aus der Perspektive des zur Beweiswürdigung berufenen Ge-
richts wird schließlich zwischen dem zum Tatnachweis benötigten konstitutiven
Geständnis, dem zu einer Verurteilung nicht erforderlichen deklaratorischen Ge-
ständnis und dem supplementären Geständnis unterschieden; bei Letzterem stützt
das Geständnis die durch andere Beweismittel gewonnene Überzeugung, obwohl
diese für sich genommen noch keine volle Überzeugung der Tatbegehung erbracht
hätten.132

Neben den bislang vorgestellten, an Inhalt und Umfang des Geständnisses orien-
tierten Differenzierungen ist ferner eine Unterscheidung nach der Motivation des
Gestehenden anzutreffen; etwa in die Kategorien des „Bekenner-Geständnisses“,
des „Beschönigungs-Geständnisses“ und des „Bilanz-Geständnisses“.133 Auch Mo-
tive zu einem taktischen Geständnis sind in zahlreichen Konstellationen denkbar:
So kann, wer die eigene prozessuale Lage als aussichtslos empfindet, aus taktischen
Gründen eine Tat gestehen, die er nicht begangen hat, um wenigstens in den Ge-
nuss einer Strafmilderung oder einer noch bewährungsfähigen Strafe zu gelan-
gen.134 Ebenso kann der Beschuldigte ein falsches Geständnis zur Beseitigung des
Haftgrundes der Verdunkelungsgefahr ablegen, um eine (weitere) Untersuchungs-
haft zu vermeiden. Im Rahmen der sog. Verständigung im Strafprozess ist das tak-

129 Busam, Geständnis, S. 23 f. Nach BGHSt 23, 213, 218, liegt in diesem Fall dagegen ein „modi-
fiziertes Geständnis“ vor.

130 Vgl. Busam, Geständnis, S. 23.
131 Vgl. hierzu die Einteilung bei Busam, Geständnis, S. 23 ff. So soll der Typus eines „überschie-

ßenden“ Geständnisses über das tatsächlich Geschehene hinausgehen und damit wohl im Hinblick
auf den überschießenden Teil definitionsgemäß unrichtig sein.

132 Nach Lohsing, Geständnis, S. 67 f., aufgegriffen von Busam, Geständnis, S. 24, und Gössweiner-
Saiko, Vernehmungskunde, S. 62.

133 Niemöller, StV 1990, 34, 37.
134 Vgl. Schlüchter, FS-Spendel, S. 737, 748; zu weiteren möglichen Motivationen Peters, Strafpro-

zeß, S. 398, sowie unten, 3. Kapitel, II.
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tische Eingestehen eines bestimmten Teils des Tatvorwurfs schließlich ein aner-
kannter Bestandteil des „Aushandelns“ der Strafe. Insoweit mag sich das nunmehr
auch gesetzlich anerkannte „abgesprochene“ Geständnis dem Reigen der unter-
schiedlichen Geständnisformen hinzugesellen.

Für den hiesigen Untersuchungszweck bleibt eine Ausdifferenzierung nach phä-
nomenologischen „Geständnisarten“ eher von geringem Nutzen. Die im strafrecht-
lichen Schrifttum angestellten Überlegungen geben zwar einen anschaulichen
Überblick über die Vielgestaltigkeit des Geständnisses in strafrechtlichen Zusam-
menhängen. Eine Erfassung gemeinsamer Merkmale und damit des „Wesens“ des
Geständnisses ist auf dieser Basis dagegen kaum möglich. Zur Konturierung straf-
rechtlich relevanter Geständnisse bleibt deshalb nachfolgend auf das Geständnis in
anderen Verfahrensordnungen sowie auf geständnisähnliche Phänomene einzu-
gehen.

3. Der zivilprozessuale Geständnisbegriff
Ein Überblick über „das“ Geständnis im Zivilverfahrensrecht ist nicht nur tauglich,
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum strafrechtlichen Begriffsverständnis zu
verdeutlichen und damit die Besonderheiten des strafrechtlichen Geständnisses
hervorzuheben. Vielmehr offenbart erst der Blick auf die Vielfalt zivilrechtlicher
„Geständnisarten“ die zahlreichen Möglichkeiten, Geständnisse mit unterschiedli-
chen Voraussetzungen und Rechtsfolgen in ein Verfahren zu integrieren. Nicht zu-
letzt begegnen im heutigen Zivilprozessrecht Geständnisformen, die in früheren
Ausprägungen des Strafverfahrens in vergleichbarer Form ebenfalls anzutreffen
waren. Der Überblick über das Geständnis im Zivilprozessrecht dient damit als Bei-
spiel für theoretisch denkbare Ausgestaltungsmöglichkeiten des Verhältnisses von
Geständnis und Prozessstruktur. Erst vor dem Hintergrund dieser Alternativen
wird im weiteren Verlauf der Untersuchung auch die konkrete Ausgestaltung des
Strafverfahrens und des strafrechtlichen Geständnisses verständlich werden.

Anders als das Strafverfahrensrecht wartet das Zivilprozessrecht mit einer Reihe
detaillierter Vorgaben zum Geständnis auf. Eine eingehende Regelung erfährt ins-
besondere das gerichtliche Geständnis: Da im Zivilprozess die Parteien die Tatsa-
chen beizubringen haben, ist es nach § 288 ZPO möglich, dass eine Partei vor Ge-
richt ihr ungünstige Tatsachenbehauptungen der gegnerischen Partei rechtlich bin-
dend zugesteht.135 Die zugestandene Tatsache bedarf dann keines Beweises durch
den Prozessgegner mehr; auch das Gericht ist weitgehend an den übereinstimmen-
den Sachvortrag der Parteien gebunden.136

Ein Geständnis im Sinne des § 288 ZPO liegt nur vor, wenn eine Partei erklärt,
dass die von der gegnerischen Partei behauptete Tatsache wahr sei.137 Die gegneri-

135 Vgl. hierzu Huber, in: Musielak, ZPO, § 288 Rn. 3; MüKo-ZPO-Prütting, § 288 Rn. 1, 5.
136 Ausführlich dazu unten, 1. Kapitel, II. 1. a).
137 BGH NJW 2002, 1276, 1277; Huber, in: Musielak, ZPO, § 288 Rn. 2.
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sche Behauptung muss sich mithin auf Tatsachen beziehen; die Behauptung von
Meinungen oder Werturteilen ist nicht geständnisfähig.138 Eine juristische Einklei-
dung der Tatsachen in Form von Rechtsbegriffen oder Rechtsverhältnissen soll aber
unschädlich sein.139 Gleiches gilt nach allgemeiner Auffassung für präjudizielle
Rechtsverhältnisse.140

Zudem kann der Geständige nur Tatsachen gestehen, die ihm ungünstig sind.141

Dies soll dann der Fall sein, wenn die gegnerische Partei die Beweislast für diese
Tatsache trägt.142 Wird eine Tatsache gestanden, bevor der Prozessgegner eine ent-
sprechende Behauptung geäußert hat, kann ein antizipiertes Geständnis vorliegen
und die Rechtsfolgen des § 288 ZPO auslösen, wenn die gegnerische Partei das Ge-
ständnis aufgreift.143 Die Bindungswirkung des § 288 ZPO tritt dann aber erst mit
der Bezugnahme durch den Prozessgegner ein; bis dahin kann das Geständnis frei
widerrufen werden.144

Die Vorschrift des § 288 ZPO erfasst nur Geständnisse, die von der Partei in ei-
ner mündlichen Verhandlung abgegeben oder bei einem beauftragten oder ersuch-
ten Richter zu Protokoll gegeben wurden.145 Ein außergerichtliches Geständnis –
etwa durch mündliche oder schriftliche Erklärungen außerhalb des Verfahrens
oder in einem anderen Rechtsstreit – entfaltet nicht die prozessual-formale Bin-
dungswirkung des § 288 ZPO, sondern stellt innerhalb der gerichtlichen Beweis-
würdigung lediglich eine Erkenntnisquelle dar.146 Ein außergerichtliches Geständ-
nis wird jedoch zu einem gerichtlichen, wenn es die gestehende Partei, z. B. durch
ausdrückliche oder schlüssige Wiederholung in der mündlichen Verhandlung, in
den Prozess einführt.147

Zahlreiche andere Regelungen der Zivilprozessordnung, die ein Geständnis aus-
drücklich zum Gegenstand haben, greifen das Begriffsverständnis des § 288 ZPO
auf und knüpfen an das gerichtliche Geständnis an: So betrifft § 289 ZPO nur das

138 MüKo-ZPO-Prütting, § 288 Rn. 16.
139 BGH NJW 2004, 2152, 2153 (in BGHZ 158, 295 nicht mit abgedruckt); BGH NJW-RR 1987,

416; 2003, 1578, 1579; 2006, 281, 282 f.; 2007, 1563, 1565; OLG Frankfurt NJW-RR 1994, 530, 531;
Deubner, JuS 2004, 203, 205 f.; Huber, in: Musielak, ZPO, § 288 Rn. 4; D. Leipold, in: Stein/Jonas, ZPO,
§ 288 Rn. 6; MüKo-ZPO-Prütting, § 288 Rn. 17; differenzierend nach „einfachen“ und „schwierigen“
Rechtsbegriffen Hartmann, in: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 288 Rn. 3.

140 BGH NJW-RR 2003, 1578, 1579; Huber, in: Musielak, ZPO, § 288 Rn. 4; MüKo-ZPO-Prütting,
§ 288 Rn. 17; vgl. auch BAG NJW 1996, 1299 f.

141 BGH NJW 1990, 392, 393; Huber, in: Musielak, ZPO, § 288 Rn. 5; vgl. auch BGH NJW 1978,
884, 885.

142 D. Leipold, in: Stein/Jonas, ZPO, § 288 Rn. 13; MüKo-ZPO-Prütting, § 288 Rn. 20.
143 Huber, in: Musielak, ZPO, § 288 Rn. 5.
144 BGH NJW 1990, 392, 393; BGH NJW-RR 1994, 1405; Huber, in: Musielak, ZPO, § 288 Rn. 5.
145 MüKo-ZPO-Prütting, § 288 Rn. 25.
146 BGH FamRZ 1985, 271, 273; BGH NJW-RR 2004, 1001 f.; Assmann, in: Wieczorek/Schütze,

ZPO, § 288 Rn. 15; Greger, in: Zöller, ZPO, § 288 Rn. 4; Huber, in: Musielak, ZPO, § 288 Rn. 2; D. Lei-
pold, in: Stein/Jonas, ZPO, § 288 Rn. 24; MüKo-ZPO-Prütting, § 288 Rn. 38; Reichold, in: Thomas/
Putzo, ZPO, § 288 Rn. 8.

147 BGH NJW-RR 2005, 1297, 1298; OLG Hamm NJW-RR 1997, 405; Greger, in: Zöller, ZPO,
§ 288 Rn. 4; Huber, in: Musielak, ZPO, § 288 Rn. 2; MüKo-ZPO-Prütting, § 288 Rn. 38.
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gerichtliche Geständnis im Sinne des § 288 ZPO. Die Vorschrift regelt in Absatz 1,
dass das Hinzufügen selbstständiger Angriffs- und Verteidigungsmittel die Wirk-
samkeit eines gerichtlichen Geständnisses nicht beeinträchtigt.148 Soweit derartige
Äußerungen nach Maßgabe des § 289 Abs. 2 ZPO nicht an der Bindungswirkung
des gerichtlichen Geständnisses teilhaben, bleiben sie im Bestreitensfall beweisbe-
dürftig.149 Auch die Vorschrift des § 290 ZPO, die die Anforderungen an den Wi-
derruf eines Geständnisses beschreibt, bezieht sich nach dem Gesetzeswortlaut nur
auf das gerichtliche Geständnis nach § 288 ZPO. Für die Berufungsinstanz be-
stimmt § 535 ZPO, dass im ersten Rechtszug abgelegte Geständnisse wirksam blei-
ben. Die Vorschrift verweist ebenfalls ausschließlich auf das gerichtliche Geständ-
nis im Sinne des § 288 Abs. 1 ZPO.150 Auf außergerichtliche Geständnisse und nach
§ 138 Abs. 3 ZPO zugestandene Tatsachen ist die Norm nicht anwendbar; diese
unterliegen der freien Beweiswürdigung des Berufungsgerichts.151 Auch die Pro-
tokollierungspflicht des § 160 Abs. 3 Nr. 3 ZPO betrifft nur das gerichtliche Ge-
ständnis.152

Ein weitergehendes Begriffsverständnis enthält dagegen § 85 ZPO. Nach Abs. 1
S. 1 dieser Vorschrift binden die von einem Prozessbevollmächtigten vorgenomme-
nen Prozesshandlungen die vertretene Partei in gleicher Weise, als wenn sie diese
selbst vorgenommen hätte. Die Bindung an das Vertreterhandeln betrifft insbeson-
dere Prozesshandlungen, wobei der Begriff der Prozesshandlung „im weitesten
Sinn“ zu verstehen sein soll.153 Mithin sind vor allem solche Prozesshandlungen er-
fasst, die – wie etwa Vergleich, Anerkenntnis oder Verzicht – eine Disposition über
den Streitgegenstand beinhalten.154 Eine Beseitigung der Bindung an das Handeln
des Prozessbevollmächtigten ist der Partei dann nur unter denselben Anforderun-
gen wie bei einer eigenen Vornahme der Prozesshandlung möglich.155 Satz 2 des
§ 85 Abs. 1 ZPO lockert diese Bindung bei „Geständnissen und anderen tatsächli-
chen Erklärungen“, wenn diese von der Partei sofort widerrufen oder berichtigt wer-
den.156 Unter Geständnissen werden dabei nur gerichtliche Geständnisse im Sinne
des § 288 ZPO verstanden.157 Andere Erklärungen tatsächlichen Inhalts können
z. B. im Falle des gemäß § 138 ZPO als Zugeständnis einzelner Tatsachen wirkenden
Nichtbestreitens vorliegen.158 Die Vorschrift des § 85 ZPO unterscheidet hinsicht-

148 MüKo-ZPO-Prütting, § 289 Rn. 2.
149 Assmann, in: Wieczorek/Schütze, ZPO, § 289 Rn. 5; Greger, in: Zöller, ZPO, § 289 Rn. 3; MüKo-

ZPO-Prütting, § 289 Rn. 2.
150 Ball, in: Musielak, ZPO, § 535 Rn. 1; MüKo-ZPO-Rimmelspacher, § 535 Rn. 3.
151 Ball, in: Musielak, ZPO, § 535 Rn. 1; MüKo-ZPO-Rimmelspacher, § 535 Rn. 5; Grunsky, in:

Stein/Jonas, ZPO, § 532 Rn. 2.
152 Vgl. Huber, in: Musielak, ZPO, § 288 Rn. 6; MüKo-ZPO-Prütting, § 288 Rn. 29.
153 MüKo-ZPO-v. Mettenheim, § 85 Rn. 3; Weth, in: Musielak, ZPO, § 85 Rn. 3.
154 MüKo-ZPO-v. Mettenheim, § 85 Rn. 3.
155 MüKo-ZPO-v. Mettenheim, § 85 Rn. 7.
156 Vgl. MüKo-ZPO-v. Mettenheim, § 85 Rn. 5, 7.
157 Dazu Weth, in: Musielak, ZPO, § 85 Rn. 5.
158 Weth, in: Musielak, ZPO, § 85 Rn. 5.
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lich der Widerrufsmöglichkeiten mithin zwischen rechtlichen Erklärungen, die sich
auf den Klageanspruch selbst beziehen, und tatsächlichen Erklärungen.159

Die Vorschrift des § 510a ZPO führt das Geständnis im Normtext zwar aus-
drücklich auf, trifft aber in Bezug auf dieses bereits dem Wortlaut nach keine Rege-
lung. Darüber hinaus wird die Norm auch im Rahmen ihres Regelungsgehaltes als
überflüssiger Appell angesehen, der die sich aus § 160 ZPO ergebenden Rechte und
Pflichten des Gerichts unberührt lasse.160

Wie der vorstehende Überblick zeigt, beziehen sich die meisten Vorschriften der
Zivilprozessordnung, soweit sie das Geständnis thematisieren, auf das in § 288 ZPO
geregelte gerichtliche Geständnis. Die genannte Vorschrift geht von einem forma-
len, prozessbezogenen sowie relativ engen Begriffsverständnis aus. Die Anforde-
rungen an ein gerichtliches Geständnis im Sinne des § 288 ZPO erinnern mit ihren
Merkmalen des Zugestehens nachteiliger Tatsachen vor einem Gericht als Erwide-
rung einer vorangegangenen Behauptung des Prozessgegners an die ehedem im
Strafrecht geführte Diskussion um den Begriff des Geständnisses, der für das Straf-
recht schließlich zu einer erheblichen Ausdehnung des Geständnisbegriffs und da-
mit zu einem „materiellen“ Begriffsverständnis geführt hat. Obgleich den normati-
ven Vorgaben nach nicht den Schwerpunkt bildend, kennt auch das Zivilprozess-
recht mit dem außergerichtlichen Geständnis und der Fiktion des Zugestehens
durch Nichtbestreiten Geständnisse in einem entformalisierten, rein materiellen
Sinn.

4. Geständnisähnliche Phänomene
Sowohl mit dem strafrechtlichen als auch mit dem zivilprozessualen Begriff des Ge-
ständnisses wird nur ein geringer Ausschnitt an Handlungen erfasst, die als Selbst-
belastungen gedeutet und mit nachteiligen Wirkungen bedacht werden. Die nach-
folgende Untersuchung geständnisähnlicher Phänomene lenkt den Blick auf außer-
rechtliche Erscheinungen, die ihrer inneren Struktur und ihren äußeren
Wirkungen nach einem Geständnis ähneln. Dieser Überblick dient nicht nur der
Abgrenzung zum Geständnis im Rechtssinne und damit seiner weiteren Veran-
schaulichung. Vielmehr wird auf die dem Geständnis verwandten Erscheinungsfor-
men im Laufe der weiteren Untersuchung zurückzukommen sein, soweit die Her-
ausarbeitung von Gemeinsamkeiten, Unterschieden oder gemeinsamen histori-
schen Wurzeln Erkenntnisgewinn verspricht.161

a) Das Bekenntnis

Unter den geständnisähnlichen Phänomenen kommt dem Bekenntnis im religiö-
sen Sinne und der Beichte eine besondere Bedeutung zu. Dies betrifft nicht nur

159 Näher Weth, in: Musielak, ZPO, § 85 Rn. 5.
160 MüKo-ZPO-Deubner, § 510a Rn. 1 f.; Wittschier, in: Musielak, ZPO, § 510a Rn. 1 f.
161 Siehe z. B. unten, 1. Kapitel, I., 5. b).
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Ähnlichkeiten in Struktur und Wirkung beider Institute in ihrem jeweiligen Wir-
kungsbereich. Vielmehr legen die im weiteren Fortgang der Untersuchung an-
gestellten Überlegungen zur historischen Entwicklung162 nahe, dass die heutigen
Auffassungen von Funktion, Zweck und Wirkung eines Geständnisses im Strafver-
fahren durch das Verständnis des religiösen Bekenntnisses und der Beichte maß-
geblich geprägt wurden.

In einem allgemeinen Sinne kann unter einem Bekenntnis die Kundgabe einer
den Äußernden betreffenden Information verstanden werden.163 Bei diesem wei-
ten Begriffsverständnis fungiert der Begriff des Bekenntnisses als übergeordnete
Kategorie zahlreicher unterschiedlicher Äußerungen einer Person über sich selbst.
Ein Geständnis unterfiele damit ebenso der Kategorie des Bekenntnisses wie ein
religiöses Glaubensbekenntnis, das Schuldbekenntnis des Bußsakraments oder
ganz allgemein jede, auch profane Veröffentlichung von Informationen über die
eigene Person. Kernelement des Bekenntnisses ist dann der Umstand, sich zu et-
was,164 z. B. zu eigenen Handlungen, Einstellungen oder Überzeugungen zu be-
kennen. Dieses Bekennen stellt nicht nur eine neutrale, lediglich informierende
Stellungnahme dar, sondern beinhaltet in der Regel ein bewusstes Vertreten nach
außen unter Inkaufnahme der damit jeweils verbundenen Konsequenzen und da-
mit ein Einstehen im Sinne der vorangegangenen etymologischen Betrachtungen
des Wortes gestehen.

Im religiösen Sinne ist das Glaubensbekenntnis das formelhafte, individuelle
oder kollektive Bekenntnis zu einem bestimmten Glauben.165 Es umfasst neben
zentralen Glaubensinhalten166 – und ggf. einer Selbstverpflichtung des Bekennen-
den auf jene – im hier interessierenden Zusammenhang unter anderem das nach
außen erkennbare Bekenntnis der Zugehörigkeit zur jeweiligen Glaubensgemein-
schaft.167 Dem Glaubensbekenntnis werden religionsübergreifend verschiedene
Funktionen zugeschrieben: Es diene zum einen der Selbstdefinition,168 zum ande-
ren aber auch der Abgrenzung nach außen gegenüber Un- oder Andersgläubigen
sowie nach innen gegenüber häretischen Strömungen.169 Ist die Zugehörigkeit zu

162 Dazu unten, 1. Kapitel, I.
163 Vgl. Duden, Wörterbuch, Stichwort „bekennen“; siehe zur Vielfalt speziellerer Bedeutungen

ebenda, Stichwort „Bekenntnis“; ferner Wahrig, Wörterbuch, Stichwort „Bekenntnis“.
164 Vgl. für das Glaubensbekenntnis Schröer, Theologische Realenzyklopädie XIII, Glaubensbe-

kenntnisse X, S. 442.
165 Lanczkowski, Theologische Realenzyklopädie XIII, Glaubensbekenntnisse I, S. 384.
166 Vgl. Schröer, Theologische Realenzyklopädie XIII, Glaubensbekenntnisse X, S. 444.
167 Lanczkowski, Theologische Realenzyklopädie XIII, Glaubensbekenntnisse I, S. 384. V. Cam-

penhausen, ZNW 63 (1972), 210, 211 und Ritter, Theologische Realenzyklopädie XIII, Glaubensbe-
kenntnisse V, S. 400, erblicken als ursprünglichen Inhalt des römisch-katholischen Glaubensbekennt-
nisses nicht komplexe Lehrwahrheiten, sondern die kurze Bezeichnung des göttlichen Gegenübers.

168 Schwarz, Theologische Realenzyklopädie XIII, Glaubensbekenntnisse IX, S. 437.
169 Lanczkowski, Theologische Realenzyklopädie XIII, Glaubensbekenntnisse I, S. 384 f.; Schwarz,

Theologische Realenzyklopädie XIII, Glaubensbekenntnisse IX, S. 438. So lassen sich Glaubensbe-
kenntnisse vermehrt für die Zeit der raschen Ausbreitung des Christentums nach Erhebung zur
Reichskirche und die Zeit ausbrechender Glaubensstreitigkeiten nachweisen; hierzu v. Campenhau-
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einer Glaubensgemeinschaft durch die weltliche Gewalt verboten und unter Strafe
gestellt, wie dies für das frühe Christentum im Verhältnis zur römischen Staats-
macht galt, fällt das Glaubensbekenntnis, wenn es innerhalb eines Strafverfahrens
vor einem Vertreter der weltlichen Autorität geäußert wird, mit einem Geständnis
im strafrechtlichen Sinne zusammen.170 Aus der Perspektive der römischen Staats-
macht wird die Standhaftigkeit des bekennenden Christen durch die damit ein-
hergehende Verleugnung des römischen Herrschaftsanspruchs zum eigentlichen
Delikt.171

Neben der Abgrenzung nach außen kommt dem Glaubensbekenntnis die Funk-
tion zu, dass sich die Gläubigen durch das Aussprechen gemeinsamer Glaubensin-
halte ihres Glaubens vergewissern und sich dadurch als Gemeinschaft konstituie-
ren.172 Öffentlichkeit, Verbindlichkeit und Endgültigkeit sollen deshalb zentrale Ei-
genschaften des Glaubensbekenntnisses der alten christlichen Kirche gewesen
sein.173 Mit dem Glaubensbekenntnis erklärt ein bislang Außenstehender ferner sei-
nen Übertritt zur betreffenden Religion.174 Seit dem 3. Jahrhundert ist eine entspre-
chende Glaubensbefragung beim Taufakt überliefert; Bekenntnisformeln begegnen
ab der Mitte des 4. Jahrhunderts.175 Das Glaubensbekenntnis besitzt hierdurch auch
katechetische Funktion.176 Schließlich ist das Glaubensbekenntnis auch ein Akt der
Verehrung gegenüber jenem Gott, zu dem sich der Aussprechende bekennt.177 Da-
mit wird in einem weiteren Sinne letztlich der gesamte Gottesdienst zum Glaubens-
bekenntnis.178

b) Die Beichte

Die Beichte im religiösen Sinne179 ist das im Regelfalle mündlich entäußerte Einge-
ständnis einer schuldhaften Verfehlung.180 Bereits sprachgeschichtlich weist der Be-

170sen, ZNW 67 (1976), 123, 134; Ritter, Theologische Realenzyklopädie XIII, Glaubensbekenntnisse V,
S. 408. A. A. für die im Neuen Testament zu findenden Glaubensbekenntnisse dagegen Wengst, The-
ologische Realenzyklopädie XIII, Glaubensbekenntnisse IV, S. 398.

170 Vgl. Schwarz, Theologische Realenzyklopädie XIII, Glaubensbekenntnisse IX, S. 438.
171 Niehaus, Verhör, S. 13.
172 Schwarz, Theologische Realenzyklopädie XIII, Glaubensbekenntnisse IX, S. 437; Wengst, The-

ologische Realenzyklopädie XIII, Glaubensbekenntnisse IV, S. 398.
173 Ritter, Theologische Realenzyklopädie XIII, Glaubensbekenntnisse V, S. 400; vgl. auch Schröer,

Theologische Realenzyklopädie XIII, Glaubensbekenntnisse X, S. 442.
174 Lanczkowski, Theologische Realenzyklopädie XIII, Glaubensbekenntnisse I, S. 385.
175 Ritter, Theologische Realenzyklopädie XIII, Glaubensbekenntnisse V, S. 406 f.
176 Schwarz, Theologische Realenzyklopädie XIII, Glaubensbekenntnisse IX, S. 440.
177 Schwarz, Theologische Realenzyklopädie XIII, Glaubensbekenntnisse IX, S. 439.
178 Schröer, Theologische Realenzyklopädie XIII, Glaubensbekenntnisse X, S. 442 f.
179 Nach umgangssprachlichem Verständnis könnte unter einer Beichte jedes Eingeständnis per-

sönlicher Umstände verstanden werden. Ein Geständnis fiele dann ebenso unter den Begriff der
Beichte wie jedes andere, für gewöhnlich mit nachteiligen Folgen – etwa einer Sanktionierung durch
die soziale Umwelt – bedachte Bekenntnis. Einem derart weit gefassten Begriffsverständnis soll hier
nicht nachgegangen werden.

180 Vgl. Asmussen, Theologische Realenzyklopädie V, Beichte I, S. 411.
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griff Verwandtschaft mit dem Wort „Bekennen“ auf.181 Darüber hinaus bestehen im
Lateinischen auch Gemeinsamkeiten zwischen dem Begriff der Beichte und jenem
des Geständnisses: So wird das Wort confessio nicht nur in der Bedeutung von Ge-
ständnis und Bekenntnis, sondern seit dem Mittellateinischen auch als Begriff für
die Beichte verwendet.182

Die Beichte ist als religiös-kulturelle Institution bei so gut wie allen Völkern an-
zutreffen.183 In vielen Fällen ist sie öffentlich oder gegenüber religiösen Würdenträ-
gern zu äußern.184 Nicht selten wird ihr eine direkte „magisch-eliminatorische Wir-
kung“ bezüglich der begangenen Sünden zugesprochen.185 Die Beichte hilft damit
bei der Aufarbeitung von Schuld und wird als Voraussetzung ihrer Vergebung be-
trachtet.186 Die Beichte dient mithin dazu, begangene oder potenzielle Sünden
durch deren Bekenntnis zu neutralisieren und hierdurch das Gnadenverhältnis des
Beichtenden zu den angerufenen höheren Mächten wiederherzustellen.187

In zahlreichen Kulturen und Religionen ist die Beichte in ein umfassendes Bußver-
fahren eingebettet.188 Buße meint als religiös verstandener Begriff ursprünglich die
Umkehr des Gläubigen vom falschen Lebensweg und die Rückwendung zu Gott.189

Bußhandlungen in diesem Sinne sind ein universelles Phänomen, das in zahlreichen
Kulturen und Religionen anzutreffen ist.190 Im Zusammenhang mit dem katholischen
Glauben wird insbesondere für das Mittelalter verstärkt eine „allgemeine Bußstim-
mung“ mit „immer neuen Wellen der Bußgesinnung und tätiger Bußbereitschaft“
festgestellt.191 Durch die Betonung von „Schuld“ wird im christlichen Verständnis die
Buße zu einem umfassenden „Akt der Neukonstitution“ des Menschen.192 Als „äu-

181 Vgl. Asmussen, Theologische Realenzyklopädie V, Beichte I, S. 411.
182 Vgl. Langenscheidts Handwörterbuch Lateinisch-Deutsch, Stichwort „confessio“ sowie v. So-

den, Confessio, S. 3 f. Das Fremdwörterbuch des Dudens führt unter dem Stichwort „confessio“ dage-
gen nur die Bedeutungen „Glaubensbekenntnis“ und „Schuldbekenntnis“ auf, nicht aber die Bedeu-
tung „Geständnis“.

183 Vgl. den Überblick bei Asmussen, Theologische Realenzyklopädie V, Beichte I, S. 412 f., sowie
S. 414 zu den wenigen Ausnahmen; ferner Reik, Geständniszwang, S. 164.

184 Asmussen, Theologische Realenzyklopädie V, Beichte I, S. 412.
185 Asmussen, Theologische Realenzyklopädie V, Beichte I, S. 412. Teilweise wird diese Kraft auch

nur der Buße zugeschrieben; siehe hierzu Wißmann, Theologische Realenzyklopädie VII, Buße I,
S. 432. Vgl. zum Zusammenhang zwischen Beichte und Buße die nachfolgenden Ausführungen.

186 Asmussen, Theologische Realenzyklopädie V, Beichte I, S. 413; Genest, Theologische Realenzy-
klopädie XXX, Schuld III, S. 586.

187 Asmussen, Theologische Realenzyklopädie V, Beichte I, S. 411 f. Vgl. auch Sellert, Studien- und
Quellenbuch, S. 107; Quellennachweise bei dems., S. 159, 162.

188 Wißmann, Theologische Realenzyklopädie VII, Buße I, S. 432; für das christliche Verständnis
M. Mezger, Theologische Realenzyklopädie V, Beichte III, S. 428.

189 M. Mezger, Theologische Realenzyklopädie V, Beichte III, S. 428; F. Wagner, Theologische Re-
alenzyklopädie VII, Buße VI, S. 482; Wißmann, Theologische Realenzyklopädie VII, Buße I, S. 431.

190 Wißmann, Theologische Realenzyklopädie VII, Buße I, S. 431 ff.
191 Vgl. hierzu Benrath, Theologische Realenzyklopädie VII, Buße V, S. 463.
192 F. Wagner, Theologische Realenzyklopädie VII, Buße VI, S. 482.



38 Einleitung

ßere Buße“ wurde dabei auch bereits zu Zeiten der Alten Kirche193 die Auferlegung
einer Strafe bezeichnet.194

Nach römisch-katholischem Verständnis bewirkt das Bußsakrament die Wieder-
herstellung der Taufgnade durch eine formelle Sündenvergebung im Namen
Christi.195 Voraussetzung für die Absolution sind vor allem Reue – wobei sowohl
die sog. „vollkommene Reue“, d. h. die uneigennützig und allein aus der Liebe zu
Gott erwachsende Reue, als auch die durch Egoismus getragene, aus Angst vor der
Verdammnis und Streben nach dem Himmelreich entspringende „unvollkommene
Reue“ zur Vergebung der Sünden führt –, ferner das Bekenntnis aller dem Beich-
tenden bewussten schweren Sünden sowie die Bereitschaft zur Wiedergutma-
chung.196 Die Beichte ist als Bestandteil des Bußsakraments mithin nur eine von
mehreren Voraussetzungen der Sündenvergebung.197 Sie ist in heutiger Zeit gegen-
über einem Beichtvater während eines vertraulichen Gespräches unter vier Augen
abzulegen.198

Die Beichte besitzt über die gleichlautende lateinische Bezeichnung hinaus auch
in struktureller Hinsicht zahlreiche Gemeinsamkeiten mit dem in strafrechtlichem
Zusammenhang entäußerten Geständnis.199 Beide Phänomene beinhalten das Zu-
geständnis jeweils als verwerflich definierter Verhaltensweisen und sind Bestand-
teil eines kirchlichen bzw. gerichtlichen Verfahrens zur Ahndung bzw. Umkehrung
des angerichteten Schadens. Bei Beichte und Geständnis handelt es sich mithin um
parallele Erscheinungen, die in unterschiedlichen Subsystemen der Gesellschaft an-
zutreffen sind. Überschneidungen sind denkbar, wenn Beichte und Geständnis die-
selbe Verfehlung zum Gegenstand haben: So führte die religiöse Prägung des mit-
telalterlichen Strafrechts dazu, dass zahlreiche Sünden auch durch das weltliche
Recht pönalisiert waren.200 Andererseits kann weltlich-rechtlichen Regelungen, so-
fern sie einen ethischen Hintergrund haben und keine reinen Ordnungsvorschrif-
ten darstellen, als „Sünden“ auch eine religiöse Bedeutung zukommen. Elementare

193 Überwiegend wird mit diesem Begriff die Zeit vom Urchristentum bis zum Konzil von Chal-
cedon im Jahre 451 bezeichnet.

194 Benrath, Theologische Realenzyklopädie VII, Buße V, S. 452 ff. Vgl. zur weitgehend synony-
men Verwendung der Begriffe „Buße“ und „Strafe“ im kanonischen Recht des 12. und 13. Jahrhun-
derts Jerouschek/Müller, in: Lück/Schildt (Hrsg.), Recht – Idee – Geschichte, S. 3, 9.

195 Vgl. F. Wagner, Theologische Realenzyklopädie VII, Buße VI, S. 485. Die Befugnis zur Losspre-
chung – auch mit Bindungswirkung vor Gott – wird auf eine „Kompetenzübertragung“ Christi gegen-
über seinen Jüngern zurückgeführt, vgl. dazu aus der Heiligen Schrift etwa Johannes 20, 23; Matthäus
16, 19; Matthäus 18, 18.

196 Vgl. F. Wagner, Theologische Realenzyklopädie VII, Buße VI, S. 485.
197 Wißmann, Theologische Realenzyklopädie VII, Buße I, S. 432.
198 Die Frage, ob die Beichte gegenüber Gott im Beisein eines Geistlichen (so das orthodoxe Ver-

ständnis) oder gegenüber einem Priester in persona Christi (so die römisch-katholische Auffassung)
abgelegt wird, ist von rein theologischem Interesse. Ihr soll hier nicht nachgegangen werden.

199 Auch aus psychoanalytischer Sicht entspricht das Geständnis im Strafverfahren der Beichte des
Bußsakramentes; siehe dazu Reik, Geständniszwang, S. 163 f.

200 Vgl. für die Ketzerei Sellert, Studien- und Quellenbuch, S. 100; für die Abtreibung Wesel, Ge-
schichte, Rn. 236.


